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§ 25 
Fakultätsrat 

(1) Der Fakultätsrat berät in allen Angelegenheiten der Fakultät von 
grundsätzlicher Bedeutung. Er nimmt zu Berufungsvorschlägen Stellung, 
sofern nicht die Grundordnung auf Grund von § 48 Abs. 4 Satz 7 
weitergehende Beteiligungsrechte vorsieht. Der Zustimmung des 
Fakultätsrats bedürfen: 
1. die Struktur- und Entwicklungspläne der Fakultät, 
2. die Bildung, Veränderung und Aufhebung von Einrichtungen 
der Fakultät, 
3. die Studien- und Prüfungsordnungen der Fakultät; die Zustimmung bedarf 
des Einvernehmens der zuständigen Studienkommission. 
(2) Dem Fakultätsrat gehören an 
1. kraft Amtes 
a) die Mitglieder des Fakultätsvorstands, 
b) nach Maßgabe der Grundordnung bis zu fünf Leiter 
von wissenschaftlichen Einrichtungen, die der Fakultät zugeordnet sind, 
2. auf Grund von Wahlen höchstens 16 stimmberechtigte Mitglieder, die nach 
Gruppen direkt gewählt werden, davon 30 Prozent, mindestens aber drei 
Studierende; das Nähere regelt die Grundordnung. Die nichtstudentischen 
Mitglieder haben die gleiche Amtszeit, wie sie nach § 24 Abs. 3 für den 
Dekan festgelegt ist. Die hauptberuflichen Professoren der Fakultät können 
an den Sitzungen des Fakultätsrats beratend teilnehmen. 
(3) Die Grundordnung kann vorsehen, dass abweichend von Absatz 2 Satz 1 
Nr. 1 Buchst. b und Nummer 2 sowie Satz 3 einem Fakultätsrat alle 
hauptberuflichen Professoren der Fakultät ohne Wahl und mindestens sechs 
Studierende angehören; die anderen Gruppen sind angemessen zu 
berücksichtigen (Großer Fakultätsrat). 
(4) An den Fakultäten wird eine Fachschaft als studentischer Ausschuss des 
Fakultätsrats gebildet, die aus sechs Mitgliedern besteht. Die jeweiligen 
studentischen Fakultätsratsmitglieder gehören diesem als Amtsmitglieder an; 
die Wahl der weiteren Mitglieder regelt die Grundordnung. Die mit den 
meisten Stimmen gewählten studentischen Mitglieder sind Sprecher und 
stellvertretende Sprecher dieses Ausschusses. Die Fachschaft nimmt die 
fakultätsbezogenen Studienangelegenheiten der Studierenden sowie die 
Aufgaben nach § 2 Abs. 3 auf Fakultätsebene wahr. Aus den Fachschaften 
wird ein Fachschaftsrat gebildet, dem mit beratender Stimme die Mitglieder 
des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) angehören. Der 
Vorsitzende des AStA beruft den Fachschaftsrat ein und leitet ihn. Der 
Fachschaftsrat erörtert fakultätsübergreifende Studienangelegenheiten, die 
sich aus der Mitarbeit der studentischen Vertretung in den Gremien ergeben, 
und berät den AStA bei der Erfüllung von dessen Aufgaben. Er hat das Recht, 
im Rahmen seiner Befugnisse Anträge an die zuständigen Kollegialorgane zu 
stellen; diese sind verpflichtet, sich mit den Anträgen zu befassen. 
 



§ 64 
Gasthörer; Hochbegabte 

(1) Wer eine hinreichende Bildung oder künstlerische Eignung nachweist, 
kann zur Teilnahme an einzelnen curricularen Lehrveranstaltungen 
zugelassen werden (Gasthörerstudium), sofern ausreichende Kapazität 
vorhanden ist. Gasthörer werden zu Prüfungen nicht zugelassen. Im 
Gasthörerstudium erbrachte Studienleistungen werden im Rahmen eines 
Studiengangs nicht anerkannt. 
(2) Schüler, die nach dem einvernehmlichen Urteil von Schule und 
Hochschule besondere Begabungen aufweisen, können im Einzelfall 
berechtigt werden, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, Studien- und 
Prüfungsleistungen sowie entsprechende Leistungspunkte zu erwerben und 
einzelne Studienmodule zu absolvieren. Ihre erworbenen Studien- und 
Prüfungsleistungen werden bei einem späteren Studium anerkannt, wenn die 
fachliche Gleichwertigkeit gegeben ist. 
§ 65 
Mitwirkung der Studierenden 

(1) Die Studierenden wirken in der Hochschule mit 
1. in fachlichen Angelegenheiten im Fakultätsrat und in der Fachschaft sowie 
in den Studienkommissionen, 
2. in hochschulpolitischen Angelegenheiten im Senat 
und 
3. bei Aufgaben nach Absatz 2 und nach § 2 Abs. 3 im AStA und bei 
Aufgaben nach § 2 Abs. 3 und § 25 Abs. 4 in der Fachschaft und im 
Fachschaftsrat. Die Amtszeit der Studierenden in Gremien wird in der 
Grundordnung festgelegt. Der AStA übernimmt zugleich die 
fakultätsübergreifenden Aufgaben des Fachschaftsrats, wenn die 
Grundordnung die Bildung eines Fachschaftsrats nicht vorsieht. 
(2) Über Aufgaben nach § 2 Abs. 3 beschließt der AStA. 
Er nimmt zugleich die fakultätsübergreifenden Studienangelegenheiten der 
Studierenden wahr und fördert die überregionale und internationale 
studentische Zusammenarbeit. Ihm gehören als stimmberechtigte Mitglieder 
die studentischen Senatsmitglieder kraft Amtes sowie mindestens vier und 
höchstens zwölf weitere Studierendenvertreter an. Das Nähere regelt die 
Grundordnung. 
(3) Die Beschlüsse des Ausschusses sind den Mitgliedern des Fachschaftsrats 
unverzüglich zuzuleiten. Sie werden vom Vorstand vollzogen. 
(4) Beschlüsse und Wahlen in Vollversammlungen sowie Urabstimmungen 
sind unzulässig. 
(5) Der Vorstandsvorsitzende führt die Aufsicht über den AStA und den 
Fachschaftsrat. Die Aufsicht über die Fachschaft führt der Dekan. Er hat 
insbesondere rechtswidrige Beschlüsse zu beanstanden und rechtswidrige 
Handlungen zu unterbinden. 
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sind auf die Frist nach Abs. 2 Satz 2 nicht anzurech-
nen; in diesen Fällen gilt Abs. 3 Halbsatz 1 nicht.

Art. 49

Exmatrikulation

(1) Studierende sind zum Ende des Semesters
exmatrikuliert, in dem sie die Abschlussprüfung
bestanden haben.

(2) Studierende sind von der Hochschule zu exma-
trikulieren, wenn

1. sie dies beantragen,

2. ein Immatrikulationshindernis nach Art. 46 nach-
träglich eintritt,

3. sie eine nach der Prüfungsordnung erforderliche
Prüfung oder an Kunsthochschulen auch eine
durch Satzung festgelegte Probezeit endgültig
nicht bestanden haben oder sie aus von ihnen zu
vertretenden Gründen die Voraussetzungen für die
Meldung zu einer Prüfung endgültig nicht mehr
beibringen können, es sei denn, dass sie in einen
anderen Studiengang wechseln,

4. sie die Zahlung von bei der Rückmeldung fälligen
Gebühren oder Beiträgen nicht nachweisen oder
bei der Rückmeldung die nach der Studentenkran-
kenversicherungs-Meldeverordnung vorzulegende
Versicherungsbescheinigung aus eigenem Ver-
schulden nicht einreichen,

5. auf Grund von Tatsachen feststeht, dass die Imma-
trikulation oder Rückmeldung missbräuchlich
erfolgt ist.

(3) 1Abweichend von Abs. 1 können Studierende
auch nach dem Bestehen der Abschlussprüfung in
dem betreffenden Studiengang immatrikuliert blei-
ben oder wieder immatrikuliert werden, wenn sie die
Immatrikulation oder das Fortbestehen der Immatri-
kulation beantragen, um

1. im Rahmen entsprechender prüfungsrechtlicher
Regelungen die Prüfung zur Notenverbesserung zu
wiederholen oder

2. eine weitere Studienrichtung oder einen weiteren
Studienschwerpunkt zu studieren oder

3. zu promovieren.

2Die Studierenden sollen exmatrikuliert werden,
wenn die in Satz 1 genannten Voraussetzungen nicht
mehr vorliegen, in den Fällen des Satzes 1 Nrn. 2 und 3
spätestens nach drei Jahren. 

Art. 50

Gaststudierende

Für Gaststudierende gelten Art. 42 bis 49 mit fol-
genden Maßgaben:

1. Durch Rechtsverordnung kann bestimmt werden,
dass eine Immatrikulation auch mit anderen als

den in Art. 43 bis 45 genannten Qualifikationen
erfolgen kann;

2. Art. 49 Abs. 2 Nr. 3 und Abs. 3 sind nicht anzu-
wenden;

3. Art. 44 Abs. 3 gilt mit Ausnahme des Erforder-
nisses der Hochschulreife für Hochschulen über-
tragene nicht akademische Ausbildungen im Sport
entsprechend.

Art. 51

Ausführungsbestimmungen

1Die Hochschulen erlassen die erforderlichen
Bestimmungen über die Immatrikulation, Rückmel-
dung, Beurlaubung und Exmatrikulation durch Sat-
zung. 2In den Satzungen haben die Hochschulen ins-
besondere Bestimmungen über das Verfahren und die
einzuhaltenden Fristen zu treffen. 3Die Hochschulen
können durch Satzung weitere Fälle bestimmen, in
denen die Immatrikulation versagt werden kann oder
Studierende exmatrikuliert werden können, wenn
Gründe vorliegen, die einem ordnungsgemäßen
Studium entgegenstehen.

Art. 52

Mitwirkung der Studierenden, 
Studierendenvertretung

(1) Die Studierenden wirken in der Hochschule
durch ihre gewählten Vertreter und Vertreterinnen in
Hochschulorganen mit.

(2) 1Dem studentischen Konvent gehören an:

1. der Vertreter oder die Vertreterin der Studierenden
im Senat,

2. die Mitglieder des Fachschaftenrats sowie

3. weitere Vertreter und Vertreterinnen der Studie-
renden, deren Zahl der der Mitglieder des Fach-
schaftenrats entspricht.

2Der Fachschaftenrat besteht aus den Vertretern und
Vertreterinnen der Studierenden in den Fakultäts-
räten; verdoppelt sich die Zahl der Vertreter und Ver-
treterinnen im Fakultätsrat nach Art. 31 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 oder Art. 34 Abs. 2 Satz 2, gehören dem Fach-
schaftenrat nur die Vertreter und Vertreterinnen der
Studierenden an, auf die bei der Wahl des Fakultäts-
rats die beiden ersten Sitze entfallen. 3Die Vertreter
und Vertreterinnen nach Satz 1 Nr. 3 werden von den
Studierenden der Hochschule gewählt; Art. 38 Abs. 1
gilt entsprechend. 4Bestehen an einer Hochschule
keine Fakultäten, gehören dem studentischen Kon-
vent anstelle der Mitglieder nach Nrn. 2 und 3 weite-
re Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden im
Sinn des Satzes 3 an, deren Zahl in der Grundord-
nung festgelegt wird.

(3) 1Innerhalb einer angemessenen Frist nach den
Wahlen zu den Hochschulorganen ist der Sprecher-
und Sprecherinnenrat zu bilden. 2Dieser besteht aus
fünf Personen, von denen zwei vom studentischen
Konvent und zwei vom Fachschaftenrat gewählt wer-



den; außerdem gehört ihm der Vertreter oder die
Vertreterin der Studierenden im Senat an. 3In den
Sprecher- und Sprecherinnenrat können nur Stu-
dierende gewählt werden, die an der Hochschule
immatrikuliert sind; die diesem vorsitzende Person
wird vom studentischen Konvent bestimmt. 4Das
erste Zusammentreten des studentischen Konvents
wird bis zur Wahl eines oder einer Vorsitzenden aus
der Mitte des studentischen Konvents vom Präsiden-
ten oder von der Präsidentin geleitet. 5Der studenti-
sche Konvent ist mindestens einmal im Semester
während der Vorlesungszeit von der ihm vorsitzenden
Person einzuberufen. 6Im Übrigen ist der studenti-
sche Konvent auf Verlangen von mindestens 25 v.H.
seiner Mitglieder binnen 14 Tagen einzuberufen.
7Bestehen an einer Hochschule keine Fakultäten,
gehören dem Sprecher- und Sprecherinnenrat fünf
Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden an;
Mitglieder nach Halbsatz 1 sind der Vertreter oder die
Vertreterin der Studierenden im Senat und diejenigen
Studierenden in der erforderlichen Anzahl, auf die
bei der Wahl des Vertreters oder der Vertreterin im
Senat weitere Sitze entfallen würden. 

(4) 1Die Aufgaben des studentischen Konvents und
des Sprecher- und Sprecherinnenrats sind

1. die Vertretung der fachlichen, wirtschaftlichen
und sozialen Belange der Studierenden der
Hochschule,

2. fakultätsübergreifende Fragen, die sich aus der
Mitarbeit der Vertreter und Vertreterinnen der
Studierenden in den Hochschulorganen ergeben,

3. die Förderung der geistigen, musischen und sport-
lichen Interessen der Studierenden,

4. die Pflege der Beziehungen zu deutschen und aus-
ländischen Studierenden. 

2Die Vertreter und Vertreterinnen der Studierenden
in den Hochschulorganen sind an Beschlüsse oder
Weisungen des studentischen Konvents oder des
Sprecher- und Sprecherinnenrats nicht gebunden.
3Der Sprecher- und Sprecherinnenrat führt die
Beschlüsse des studentischen Konvents aus. 4Die lau-
fenden Angelegenheiten können diesem zur selbst-
ständigen Erledigung übertragen werden. 5Der Spre-
cher- und Sprecherinnenrat hat gegenüber dem stu-
dentischen Konvent Bericht über seine Tätigkeit, ins-
besondere über die Verwendung der Haushaltsmittel,
zu erstatten; der studentische Konvent kann hierüber
beraten.

(5) 1Die Vertreter und Vertreterinnen der Studie-
renden einer Fakultät bilden die Fachschaftsvertre-
tung. 2Soweit die Zahl der Studierenden, die
Mitglieder einer Fakultät sind, 2000 nicht übersteigt,
besteht die Fachschaftsvertretung aus sieben Perso-
nen. 3Soweit die Zahl der Studierenden, die Mitglie-
der einer Fakultät sind, 2000 übersteigt, erhöht sich
die Zahl der Vertreter und Vertreterinnen der Studie-
renden, die die Fachschaftsvertretung bilden, je
angefangene weitere 1000 Studierende um eins.
4Fachschaftssprecher oder Fachschaftssprecherin ist
der Vertreter oder die Vertreterin der Studierenden
im Fakultätsrat, der oder die bei der Wahl die mei-
sten Stimmen erhalten hat; die weiteren Mitglieder
der Fachschaftsvertretung sind diejenigen Studieren-
den in der erforderlichen Anzahl, auf die bei der Wahl

zu den Fakultätsräten weitere Sitze entfallen wür-
den. 5Die Fachschaftsvertretung ist mindestens ein-
mal im Semester während der Vorlesungszeit vom
Fachschaftssprecher oder von der Fachschaftsspre-
cherin einzuberufen. 6Abs. 3 Satz 6 gilt entsprechend.
7Der Fachschaftsvertretung obliegt im Rahmen des
Abs. 4 die Wahrnehmung fakultätsbezogener Angele-
genheiten der Studierenden. 8Der Fachschaftsspre-
cher oder die Fachschaftssprecherin führt die laufen-
den Geschäfte der Fachschaftsvertretung und voll-
zieht deren Beschlüsse; Abs. 4 Satz 5 gilt entspre-
chend.

(6) 1Die Rechte und Pflichten der Hochschullei-
tung, insbesondere nach Art. 20 Abs. 3 Sätze 1 und 2,
erstrecken sich auch auf den studentischen Konvent,
den Fachschaftenrat, den Sprecher- und Sprecherin-
nenrat und die Fachschaftsvertretungen. 2Die Hoch-
schulleitung ist außerdem berechtigt, bei rechtswid-
rigen Maßnahmen des studentischen Konvents, des
Sprecher- und Sprecherinnenrats oder der Fach-
schaftsvertretungen die nach Art. 53 zur Verfügung
gestellten Haushaltsmittel ganz oder teilweise einzu-
ziehen oder anzuordnen, dass Zahlungsanweisungen
nicht ausgeführt werden. 

(7) Die Grundordnung regelt das Nähere über das
Zusammentreten, die Beschlussfassung und die lau-
fenden Arbeiten des studentischen Konvents, des
Fachschaftenrats, des Sprecher- und Sprecherinnen-
rats und der Fachschaftsvertretungen. 

Art. 53

Finanzierung

(1) 1Im Rahmen des staatlichen Haushalts werden
Mittel für Zwecke des studentischen Konvents
einschließlich des Sprecher- und Sprecherinnenrats
sowie Fachschaftsvertretungen zur Verfügung ge-
stellt. 2Die Verwaltung der Hochschule wacht darü-
ber, dass die Haushaltsmittel unter den Empfangsbe-
rechtigten nach Satz 1 entsprechend den Erforder-
nissen nach Art. 52 Abs. 4 Satz 1 verteilt werden;
dabei soll der Schwerpunkt bei den Fachschaftsver-
tretungen liegen, denen die Mittel unmittelbar zuge-
wiesen werden. 3Der Sprecher- und Sprecherinnenrat
stellt vor Beginn des Haushaltsjahres eine Übersicht
der voraussichtlichen Ausgaben auf, die rechtzeitig
der Hochschulleitung vorzulegen ist. 4Die Übersicht
über die voraussichtlichen Ausgaben ist vor der
Vorlage an die Hochschulleitung mit der Mehrheit
von Sprecher- und Sprecherinnenrat sowie der
Mehrheit des Fachschaftenrats und des studentischen
Konvents zu verabschieden. 5Studentischer Konvent
und Sprecher- und Sprecherinnenrat haben ihre
Entscheidung so rechtzeitig zu treffen, dass die Über-
sicht vor Beginn des Haushaltsjahres der Hochschul-
leitung vorgelegt werden kann. 6Die Fachschafts-
vertretung soll vor Beginn des Haushaltsjahres eine
Übersicht der voraussichtlichen Ausgaben aufstellen,
die rechtzeitig der Hochschulleitung vorzulegen ist.

(2) 1Der Sprecher- und Sprecherinnenrat und die
Fachschaftsvertretungen benennen für eine bestimm-
te Zeitdauer der Hochschulleitung ein oder zwei
Mitglieder, welche die Befugnis zur sachlichen und
rechnerischen Feststellung der Auszahlungsbelege
erhalten. 2Die Verwaltung der Hochschule prüft, ob
die zu leistenden Auszahlungen der Zweckbindung
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und den Aufgaben nach Art. 52 Abs. 4 Satz 1 ent-
sprechen, und ordnet die Auszahlung an, wenn keine
Bedenken bestehen. 3Im Zweifelsfall sind die Zah-
lungsanordnungen der Hochschulleitung zur Ent-
scheidung nach Art. 52 Abs. 6 Satz 2 vorzulegen.

Abschnitt IV

Studium, Lehre und Prüfungen

Art. 54

Studienjahr

(1) 1Das Studienjahr wird in Semester eingeteilt;
auf Antrag der Hochschule kann das Staatsministe-
rium bestimmen, dass das Studienjahr in Trimester
eingeteilt wird. 2Die für Semester geltenden Vor-
schriften sind auf Trimester sinngemäß anzuwenden.

(2) Der Beginn des Studienjahres und die Dauer
der Semester oder Trimester sowie die unterrichts-
freien Zeiten werden durch Rechtsverordnung festge-
setzt.

Art. 55

Studienziel und Studienreform

(1) Lehre und Studium sollen die Studierenden auf
ein berufliches Tätigkeitsfeld vorbereiten und ihnen
die dafür erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und
Methoden dem jeweiligen Studiengang entsprechend
so vermitteln, dass sie zu wissenschaftlicher oder
künstlerischer Arbeit und zu verantwortungsvollem
Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und
sozialen Rechtsstaat befähigt werden; dabei sollen
die besonderen Belange von Menschen mit Behinde-
rung berücksichtigt werden.

(2) 1Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe,
im Zusammenwirken mit dem Staatsministerium und
sonstigen zuständigen Stellen Inhalte und Formen
des Studiums im Hinblick auf die Entwicklungen in
Wissenschaft und Kunst, die Bedürfnisse der berufli-
chen Praxis und die notwendigen Veränderungen in
der Berufswelt im internationalen Kontext zu über-
prüfen und weiterzuentwickeln sowie der Entwick-
lung professioneller Methoden des Lehrens und Ler-
nens besondere Beachtung zu schenken. 2Dabei ist
der Entwicklung und Einführung von Strukturen
und Instrumenten zur Schaffung eines einheitlichen
europäischen Hochschulraums Rechnung zu tragen.
3Bei der Reform von Lehre und Studium und bei der
Bereitstellung des Lehrangebots sollen auch die
Möglichkeiten eines Fernstudiums und der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik genutzt werden.

Art. 56

Studiengänge

(1) 1Ein Studiengang ist ein durch Prüfungs- und
Studienordnungen geregeltes, auf einen bestimmten
Hochschulabschluss gerichtetes Studium, das in der
Regel zu einem berufsqualifizierenden Abschluss

führt. 2Als berufsqualifizierend im Sinn dieses
Gesetzes gilt auch der Abschluss eines Studiengangs,
durch den die fachliche Eignung für einen berufli-
chen Vorbereitungsdienst oder eine berufliche Ein-
führung vermittelt wird. 3Soweit bereits das jeweili-
ge Studienziel eine berufs- oder ausbildungsbezogene
Tätigkeit erfordert, ist sie mit den übrigen Teilen des
Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und
nach Möglichkeit in den Studiengang einzuordnen.

(2) 1Sind auf Grund der maßgebenden Prüfungs-
und Studienordnung aus einer größeren Zahl zulässi-
ger Fächer für das Studium Fächer auszuwählen, ist
jedes dieser Fächer ein Teilstudiengang. 2Für den
Teilstudiengang gelten die Bestimmungen über den
Studiengang entsprechend. 

(3) 1Grundständige Studiengänge führen zu einem
ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss.
2Für Absolventen und Absolventinnen eines Hoch-
schulstudiums können zur Vermittlung weiterer wis-
senschaftlicher oder beruflicher Qualifikationen oder
zur Vertiefung eines Studiums, insbesondere zur
Heranbildung des wissenschaftlichen und künstleri-
schen Nachwuchses, Zusatz-, Ergänzungs- und Auf-
baustudien (postgraduale Studiengänge) angeboten
werden. 3Die wissenschaftliche und künstlerische
Weiterbildung wird in Form von postgradualen Stu-
diengängen oder Kontaktstudien durchgeführt. 4Das
Lehrangebot für das weiterbildende Studium soll die
aus der beruflichen Praxis entstandenen Bedürfnisse
der Teilnehmer berücksichtigen.  

Art. 57

Regelstudienzeiten, Studienstruktur

(1) 1In den Prüfungsordnungen ist eine Studienzeit
vorzusehen, in der ein Hochschulabschluss erworben
werden kann (Regelstudienzeit). 2Die Regelstudien-
zeit schließt Zeiten einer in den Studiengang einge-
ordneten berufspraktischen Tätigkeit, praktische
Studiensemester und Prüfungszeiten ein; nach der
Prüfungsordnung für die Ablegung von Wiederho-
lungsprüfungen benötigte Semester werden nicht auf
die Regelstudienzeit angerechnet. 3Die Regelstudien-
zeit ist maßgebend für die Gestaltung der Studien-
ordnung, für die Sicherstellung des Lehrangebots, für
die Gestaltung des Prüfungsverfahrens sowie für die
Ermittlung und Festsetzung der Ausbildungskapazi-
täten und die Berechnung von Studierendenzahlen
bei der Hochschulentwicklungsplanung. 

(2) 1Die Regelstudienzeit beträgt bei grundständi-
gen Studiengängen

1. mit dem Abschluss Bachelor mindestens drei und
höchstens vier Jahre,

2. bei Fachhochschulstudiengängen, soweit sie nicht
unter Nr. 1 fallen, höchstens vier Jahre und 

3. im Übrigen höchstens viereinhalb Jahre; 

Fachhochschulstudiengänge nach Nrn. 1 und 2 ent-
halten in der Regel ein oder zwei praktische Studien-
semester. 2Die Regelstudienzeit beträgt bei postgra-
dualen Studiengängen 

1. mit dem Abschluss Master mindestens ein Jahr
und höchstens zwei Jahre,
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§ 18 Studierendenschaft  
(1) Die immatrikulierten Studenten und Studentinnen einer Hochschule 
bilden die Studierenden-schaft. Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige 
Teilkörperschaft der Hochschule. Sie verwal-tet ihre Angelegenheiten im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst.  
(2) Die Studierendenschaft hat die Belange der Studenten und Studentinnen 
in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen und die Verwirklichung der 
Ziele und Aufgaben der Hochschule nach § 4 zu fördern. In diesem Sinne 
nimmt sie im Namen ihrer Mitglieder ein politisches Mandat wahr. Die 
Studierendenschaft hat insbesondere folgende Aufgaben:  
1. bei der sozialen und wirtschaftlichen Selbsthilfe der Studierenden 
mitzuwirken,  
2. die Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden zu ermöglichen,  
3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen, insbesondere durch 
Stellungnahmen zu hoch-schul- oder wissenschaftspolitischen Fragen, 
mitzuwirken,  

4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, 
das staatsbürgerli-che Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft ihrer 
Mitglieder zur aktiven Toleranz so-wie zum Eintreten für die Grund- und 
Menschenrechte zu fördern,  
5. kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder 
wahrzunehmen,  
6. die Integration ausländischer Studierender zu fördern,  
7. den Studierendensport zu fördern,  
8. die überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen zu 
pflegen,  
9. die Erreichung der Ziele des Studiums (§ 21 ) zu fördern.  
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierendenschaft insbesondere auch 
zu solchen Fragen Stellung beziehen, die sich mit der gesellschaftlichen 
Aufgabenstellung der Hochschulen sowie mit der Anwendung der 
wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Abschätzung ihrer Folgen für die 
Gesellschaft und die Natur beschäftigen. Die Studierendenschaft und ihre 
Organe können für die Erfüllung ihrer Aufgaben Medien aller Art nutzen und 
in diesen Medien auch die Diskussion und Veröffentlichung zu allgemeinen 
gesellschaftlichen Fragen ermöglichen.  
(3) Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt § 48 
entsprechend. Sie sollen nach Möglichkeit gleichzeitig mit den Wahlen der 
Organe der Hochschulselbstverwaltung durchge-führt werden.  
(4) Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Leiters oder 
der Leiterin der Hoch-schule, der oder die insoweit der Rechtsaufsicht der für 
Hochschulen zuständigen Senatsverwal-tung untersteht. §§ 56 Abs. 3 und 89 
Abs. 1 gelten entsprechend.  
 

§ 18a Semester-Ticket  



(1) Zu den Aufgaben der Studierendenschaft gehört auch die Vereinbarung 
preisgünstiger Benut-zung der Verkehrsmittel des öffentlichen 
Personennahverkehrs für die Studierenden der Hoch-schulen gemäß § 1 Abs. 
1 sowie weiterer staatlicher oder staatlich anerkannter Hochschulen 
(Semester-Ticket). Die Teilnahme an der Einführung des Semester-Tickets 
wird für jede Hoch-schule vom Allgemeinen Studentenausschuss mit dem 
nach § 4 des ÖPNV-Gesetzes vom 27. Juni 1995 (GVBl. S. 390) zuständigen 
Vertragspartner vereinbart.  
(2) Die Vereinbarung setzt ein zustimmendes Votum der Studierenden der 
jeweiligen Hochschule voraus. Das zustimmende Votum liegt vor, wenn sich 
eine Mehrheit der Teilnehmenden an einer von der Studierendenschaft der 
jeweiligen Hochschule durchgeführten Urabstimmung oder einer sonstigen 
Befragung, mindestens aber zehn vom Hundert der eingeschriebenen 
Studierenden der Hochschule, für die Einführung ausgesprochen hat. Der 
Abschluss der Verträge obliegt den All-gemeinen Studentenausschüssen.  
(3) Studierende, die aus gesundheitlichen Gründen oder wegen 
studienbedingter Abwesenheit vom Hochschulort das Semester-Ticket nicht 
nutzen könnten, werden auf Antrag von der Teilnahmeverpflichtung befreit.  
(4) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus den Vereinbarungen nach Absatz 
1 erheben die Studierendenschaften nach Maßgabe einer Satzung von allen 
Studierenden der teilnehmenden Hochschulen, die nicht gemäß Absatz 3 
befreit sind, Beiträge, die gesondert von den Beiträgen gemäß § 20 
auszuweisen sind und nicht der Genehmigung der Hochschulleitung bedürfen. 
Sie werden für jedes Semester bei der Immatrikulation oder Rückmeldung 
fällig und von den Hochschulen kos-tenfrei eingezogen. Die 
Studierendenschaften bedienen sich der Einrichtungen der Hochschulver-
waltung gemäß § 20 Abs. 2 zur Verwaltung und Bewirtschaftung der Beiträge 
und etwaiger Be-wirtschaftungsgewinne und schließen mit den Hochschulen 
hierzu Verwaltungsvereinbarungen, an denen auch mehrere 
Studierendenschaften und mehrere Hochschulen beteiligt sein können. 
Kommt eine Verwaltungsvereinbarung nicht zu Stande, so obliegt die 
Verwaltung und Bewirtschaftung der Beiträge und etwaiger 
Bewirtschaftungsgewinne dem Studentenwerk gegen Kostener-stattung und 
nach Maßgabe der Vorgaben der Studierendenschaft.  
(5) Die Studierendenschaften können durch Satzung bestimmen, dass ein 
Zuschlag zum Semes-ter-Ticket-Beitrag zu leisten ist und dass Studierenden 
bei Vorliegen einer besonderen sozialen Härte ein Nachlass auf den 
Ticketpreis nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel ge-währt 
werden kann. Die Satzung bedarf der Genehmigung der Hochschulleitung; im 
Übrigen findet Absatz 4 entsprechende Anwendung.  
 

§ 19  Satzung und Organe der Studierendenschaft  
(1) Zentrale Organe der Studierendenschaft sind  
1. die studentische Vollversammlung,  
2. das Studentenparlament,  



3. der Allgemeine Studentenausschuss.  
Die Studierendenschaft kann sich auf Fachbereichsebene in Fachschaften 
gliedern. Fachschaften können auch standortorientiert und 
fachbereichsübergreifend gebildet werden. Für die Charité – 
Universitätsmedizin Berlin kann eine Fachschaft auch hochschulübergreifend 
gebildet werden.  
(2) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung, die vom 
Studentenparlament mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
beschlossen wird. Die Satzung regelt insbesondere  
1. Bildung, Zusammensetzung, Zuständigkeit und Verfahren der Organe 
sowie ihre Amtszeiten,  
2. das Verfahren bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans,  
3. die Kontrolle über die Haushaltsführung.  
(3) Das Studentenparlament besteht an der Freien Universität, der 
Humboldt-Universität und an der Technischen Universität aus sechzig 
Mitgliedern, an den anderen Hochschulen aus dreißig Mitgliedern. Es 
beschließt  
1. über grundsätzliche Angelegenheiten der Studierendenschaft,  
2. über die Satzung, den Haushaltsplan und die Festsetzung der Beiträge,  
3. über die Entlastung der Mitglieder des Allgemeinen Studentenausschusses,  
4. über die Wahlordnung zu den Organen der Studierendenschaft.  
Das Studentenparlament wählt den Vorsitzenden oder die Vorsitzende und 
die Mitglieder des All-gemeinen Studentenausschusses.  
(4) Der Allgemeine Studentenausschuss vertritt die Studierendenschaft. Er 
ist an die Beschlüsse des Studentenparlaments gebunden und erledigt die 
laufenden Geschäfte der Studierendenschaft. Seine Mitglieder sind dem 
Studentenparlament und der studentischen Vollversammlung 
rechenschaftspflichtig.  
 
§ 20 Haushalt der Studierendenschaft  
(1) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Höhe 
der Beiträge ist auf das Maß zu beschränken, das zur Erfüllung der Aufgaben 
gemäß § 18 Abs. 2 nach den Grundsät-zen einer sparsamen 
Haushaltswirtschaft erforderlich ist. Die Beiträge sind von der Hochschule 
kostenfrei einzuziehen. Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Beiträge 
bedarf der Genehmi-gung des Leiters oder der Leiterin der Hochschule.  
(2) Für Zahlungen, Buchführung und Rechnungslegung kann sich die 
Studierendenschaft der Ein-richtungen der Hochschulverwaltung bedienen.  
(3) Die Rechnung der Studierendenschaft ist von einem öffentlich bestellten 
Rechnungsprüfer o-der einer anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu 
prüfen. Die Haushalts- und Wirtschafts-führung der Studierendenschaft 
unterliegt der Prüfung durch den Rechnungshof von Berlin.  
(4) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren Vermögen.  



Brandenburg 

 



(2) Die Wahlordnung der Hochschule trifft unter Beachtung des Absatzes 1 
Regelungen über die Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts, über 
Nachrückerinnen und Nachrücker, Stellvertreterinnen und Stellvertreter, Fristen 
sowie Grundsätze für die Durchführung von Wahlen an den Hochschulen, 
einschließlich der Wahlen in der Studierendenschaft. Sie wird vom Senat, für die 
Wahlen in der Studierendenschaft von ihrem obersten beschlussfassenden Organ, 
erlassen.  

§ 61 
Öffentlichkeit

(1) Die Gremien tagen öffentlich, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt 
ist. Sie können den Ausschluss der Öffentlichkeit zur Vermeidung von Störungen 
beschließen. Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule sind regelmäßig über 
die Tätigkeit der Gremien zu unterrichten. 

(2) Personal- und Prüfungsangelegenheiten werden in nicht öffentlicher Sitzung 
behandelt. Entscheidungen über Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer 
Abstimmung.  

§ 62 
Studierendenschaft

(1) Die Studierenden einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Sie ist eine 
rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten 
selbst. Aufgaben der Studierendenschaft sind:  

1. die Wahrnehmung der Interessen der Studierenden,  

2. die Förderung der politischen Bildung sowie der geistigen und musischen 
Interessen ihrer Mitglieder,  

3. die Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen (§ 3), 
insbesondere durch Stellungnahmen zu hochschul- oder 
wissenschaftspolitischen Fragestellungen,  

4. die Unterstützung der sozialen Belange ihrer Mitglieder,  

5. die Pflege der überregionalen und internationalen Beziehungen der 
Studierenden und  

6. die Förderung des Sports im Rahmen des Hochschulsports.  

(2) Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt § 60 entsprechend. 
Sie sollen gleichzeitig mit den Wahlen der Organe der Hochschule durchgeführt 
werden. Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht der Präsidentin oder 
des Präsidenten.  

(3) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung. Sie wird von ihrem obersten 
beschlussfassenden Organ mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder 



beschlossen. Eine Änderung der Satzung bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der 
Mitglieder ihres obersten beschlussfassenden Organs. Die Satzung ist der 
Präsidentin oder dem Präsidenten anzuzeigen.  

(4) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Höhe der 
Beiträge ist auf das Maß zu beschränken, das zur Erfüllung ihrer Aufgaben unter 
Berücksichtigung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erforderlich 
ist. Die Beiträge sind von der Hochschule kostenfrei einzuziehen. Die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Studierendenschaft bestimmt sich nach § 106 Abs. 1 der 
Landeshaushaltsordnung.  

(5) Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Beitragshöhe bedürfen der 
Genehmigung der Präsidentin oder des Präsidenten. Die Genehmigung des 
Haushaltsplanes darf nur versagt werden, wenn die Grundsätze einer 
ordnungsgemäßen Haushaltsführung verletzt worden sind. Die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den 
Rechnungshof des Landes Brandenburg. Für ihre Verbindlichkeiten haftet nur ihr 
Vermögen.  

Abschnitt 9
Landeshochschulrat; Zentrale Hochschulorgane

§ 63 
Landeshochschulrat

(1) Für die staatlichen Hochschulen wird ein Landeshochschulrat gebildet. Er  
unterstützt die Hochschulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und bei der 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Mitglied der Landesregierung. Er soll zu 
seiner Beratung und zur Beratung der Hochschulen einen Hochschulrat für die 
jeweilige Hochschule einrichten. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des 
Landeshochschulrats.  

(2) Der Landeshochschulrat  

1. berät die Präsidentinnen, Präsidenten und Senate in grundsätzlichen 
Angelegenheiten,  

2. wirkt bei der Entscheidung über die Entwicklungspläne der Hochschulen zur 
Gewährleistung einer ausgewogenen Strukturentwicklung der Hochschulen 
mit,

3. gibt Empfehlungen zur Haushaltsplanung an das zuständige Mitglied der 
Landesregierung und  

4. schlägt im Benehmen mit dem Senat Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl 
von Präsidentinnen und Präsidenten vor.  

(3) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Landeshochschulrat ein 
umfassendes Informationsrecht gegenüber den Präsidentinnen, Präsidenten und den 
Senaten. Er hat keinen Anspruch auf Einsichtnahme in Personalakten.  
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Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist
auch zu beachten, ob eine nachhaltige Störung einge-
treten ist und ob der bestimmungsgemäße Betrieb an
der Hochschule auch durch geeignetere Maßnahmen
gewährleistet werden kann.

(3) Die Hochschule regelt durch Satzung das Ver-
fahren des Widerrufs der Immatrikulation nach Absatz 2.

§ 39

Rückmeldung

Der Student muss sich zu dem zweiten und jedem
weiteren Semester bei der Hochschule innerhalb der
von der Hochschule festgesetzten Frist zurückmelden;
§ 37 gilt entsprechend. 

§ 40

Beurlaubung

(1) Der Student kann nach Maßgabe der Immatriku-
lationsordnung frühestens nach Ablauf des ersten Stu-
diensemesters vom Studium beurlaubt werden. Die
Hochschule kann eine frühere Beurlaubung zulassen,
wenn und soweit die Eigenart des Studiengangs auf
Grund der Studien- und Prüfungsordnung oder der
Immatrikulationsordnung dies gebietet. Die Beurlau-
bung soll zwei Semester nicht übersteigen. Die Eltern-
zeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz sowie
Zeiten zwingender Beschäftigungsverbote nach dem
Mutterschutzgesetz werden nicht auf die Beurlau-
bungszeiten angerechnet. Diese Zeiten unterliegen
auch nicht der Einschränkung aus Satz 1. Die Beurlau-
bungen nach Satz 1 bis 3 sollen nicht im Anschluss an
Zeiten nach Satz 4 gewährt werden. Die Rückmelde-
pflichten nach § 39 in Verbindung mit § 37 bleiben von
einer Beurlaubung unberührt.

(2) Urlaubssemester zählen nicht als Fachsemester.

§ 41

Nebenhörer und Gasthörer

(1) Die Hochschulen können Studenten anderer
Hochschulen jeweils für die Dauer eines Semesters als
Nebenhörer zu einzelnen Lehrveranstaltungen zulas-
sen. Nebenhörer sind berechtigt, in den Lehrveran-
staltungen, zu denen sie zugelassen sind, Prüfungsleis-
tungen oder Prüfungsvorleistungen zu erbringen.

(2) Die Hochschulen können Bewerber, die nicht
Studenten sind, als Gasthörer zu Maßnahmen und
Veranstaltungen der Weiterbildung oder jeweils für
die Dauer eines Semesters zu einzelnen Lehrveran-
staltungen zulassen.

(3) Das Nähere bestimmen die Immatrikulationsord-
nungen.

§ 42

Exmatrikulation

(1) Die Studierenden sind auf ihren Antrag jederzeit
zu exmatrikulieren.

(2) Die Exmatrikulation erfolgt ohne Antrag, wenn
die Studierenden die Abschlussprüfung ihres Studien-
gangs bestanden oder eine Zwischen- oder Abschluss-
prüfung endgültig nicht bestanden oder eine für das
Bestehen der Prüfung nach der Prüfungsordnung er-
forderliche Prüfungsleistung endgültig nicht erbracht
haben.

(3) Die Studierenden werden ohne Antrag exmatri-
kuliert, wenn sie sich aus von ihnen zu vertretenden
Gründen nach Mahnung unter Fristsetzung und
Androhung der Exmatrikulation nicht zurückgemel-
det haben oder die Rückmeldung versagt worden ist.

(4) Die Exmatrikulation erfolgt durch Löschung aus
der Immatrikulationsliste; mit ihr wird die Mitglied-
schaft in der Hochschule beendet.

§ 43

Vorbereitungsstudium

(1) Die Hochschulen können ausländische Studien-
bewerber, denen sie die Aufnahme eines Fachstudi-
ums nach bestandener Feststellungsprüfung an einem
auswärtigen Studienkolleg zugesagt haben (Studien-
platzgarantie) für die Dauer des Besuchs des Studien-
kollegs als Student im Vorbereitungsstudium immatri-
kulieren. Satz 1 gilt entsprechend für Bewerber, die
nach § 36 Abs. 1 Nr. 4 deutsche Sprachkenntnisse
nachweisen müssen, für die Dauer der vorbereitenden
Sprachkurse.

(2) Die Immatrikulation als Student im Vorberei-
tungsstudium berechtigt zur Inanspruchnahme der
mit der Immatrikulation verbundenen sozialen Ver-
günstigungen und zur Nutzung der Einrichtungen der
Hochschule, soweit andere Rechtsvorschriften dem
nicht entgegenstehen.

§ 44

Immatrikulationsordnung

(1) Die Hochschulen geben sich Immatrikulations-
ordnungen nach Maßgabe dieses Gesetzes.

(2) Die Immatrikulationsordnungen regeln die Vo-
raussetzungen, Hindernisse und das Verfahren der
Immatrikulation, der Rückmeldung, der Beurlaubung
und der Exmatrikulation.

2. Kapitel
Studentenschaft

§ 45

Rechtsstellung und Aufgaben

(1) Die immatrikulierten Studenten einer Hochschu-
le bilden die Studentenschaft. Die Studentenschaft ist
eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie
verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der Ge-
setze und trägt alle damit verbundenen Aufwendun-
gen selbst.

(2) Die Studentenschaft hat die Belange der Studen-
ten in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen
und die Verwirklichung der Ziele und Aufgaben der
Hochschule zu fördern. In diesem Sinne nimmt sie im
Namen ihrer Mitglieder ein Mandat wahr. Die Studen-
tenschaft und ihre Organe können für die Erfüllung
ihrer nachfolgend unter Satz 4 Nr. 1 bis 6 beschriebe-
nen Aufgaben Medien aller Art nutzen. Die Studen-
tenschaft hat insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Mitwirkung bei der sozialen und wirtschaftli-
chen Selbsthilfe und die Vermittlung von Dienst-
leistungen für Studenten,

2. die Verwaltung und Verwendung der aus Beiträ-
gen und Zuwendungen stammenden Gelder der
Studentenschaft,
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3. im Bewußtsein der Verantwortung vor der Ge-
sellschaft die Förderung der politischen Bildung
der Studenten,

4. die Unterstützung kultureller und sportlicher In-
teressen der Studenten,

5. die Pflege der Verbindung mit Studentenorgani-
sationen und Studentenschaften anderer Hoch-
schulen, auch überregional und international,

6. die Förderung der Integration ausländischer Stu-
dierender.

(3) Die Studentenschaft gibt sich eine Grundord-
nung. Sie kann sich weitere Satzungen geben. Die
Grundordnung und die weiteren Satzungen bedürfen
der Genehmigung des Rektors. Satzungen und Sat-
zungsänderungen werden vom Studentenrat mit
Mehrheit, die Grundordnung mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln seiner Mitglieder beschlossen. Vor Be-
schlußfassung kann der Studentenrat eine Abstim-
mung in der Studentenschaft durchführen.

(4) Organe der Studentenschaft sind der Studenten-
rat und der Allgemeine Studentenausschuss. Die Grund-
ordnung kann weitere Organe vorsehen.

(5) Dem Studentenrat gehören 25 Studenten an.
Sind an einer Hochschule weniger als 1000 Studenten
immatrikuliert, verringert sich die Zahl der Mitglieder
auf 15.

(6) Der Allgemeine Studentenausschuss vertritt die
Studentenschaft gerichtlich und außergerichtlich;
rechtsgeschäftliche Erklärungen können nur schrift-
lich vom 1. oder vom 2. Vorsitzenden jeweils gemein-
sam mit dem Finanzreferenten abgegeben werden.
Der Allgemeine Studentenausschuss besteht aus dem
1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Finanzre-
ferenten und zwei weiteren Referenten. Die Grund-
ordnung kann darüber hinaus bis zu sieben weitere
Referenten vorsehen; sie bestimmt ihre Funktion.

(7) Die Teilnehmer an angegliederten Bildungsgän-
gen entsenden zwei Vertreter in den Studentenrat und
einen Vertreter in den Allgemeinen Studentenaus-
schuss. Sie haben in ihren Angelegenheiten volles
Stimmrecht, im Übrigen nur beratende Stimme.

(8) § 99 Abs. 1 ist auf Wahlen innerhalb der Studen-
tenschaft mit der Maßgabe entsprechend anzuwen-
den, dass die Mitglieder des Allgemeinen Studenten-
ausschusses vom Studentenrat nach den Grundsätzen
der Mehrheitswahl gewählt werden. Die Abwahl des
Allgemeinen Studentenausschusses oder einzelner
seiner Mitglieder ist bei gleichzeitiger Neuwahl zuläs-
sig. Die Abwahl bedarf der Mehrheit der Mitglieder
des Studentenrates. Das Nähere zum Wahlverfahren
regelt die Studentenschaft durch Satzung. 

(9) Für die Mitwirkung in den Organen der Studen-
tenschaft gilt § 97 Abs. 2 Satz 1 bis 3 und Abs. 3 Satz 1
entsprechend.

(10) Die Wahlen zu den Organen der Studenten-
schaft sollen nach Möglichkeit gleichzeitig mit den
Wahlen zu den Organen der Hochschule durchgeführt
werden.

(11) Die Studentenschaft untersteht der Rechtsauf-
sicht des Rektorats, das auch insoweit der Rechtsauf-
sicht des Senators für Bildung und Wissenschaft unter-
liegt. Unbeschadet der Regelungen des § 111 Abs. 9 ist

das Rektorat im Rahmen seiner Rechtsaufsicht berech-
tigt, die Studentenschaft zur recht- und gesetzmäßi-
gen Wahrnehmung ihrer Aufgaben anzuhalten. Wer-
den Beiträge nach § 46 für Zwecke verwandt, die nicht
zu den Aufgaben der Studentenschaft nach § 45
gehören, kann das Rektorat befristet die von der Lan-
deshauptkasse Bremen eingezogenen Beiträge ganz
oder teilweise sperren. Das Nähere regelt die Hoch-
schule durch Ordnung.

§ 46

Beiträge

(1) Die Studentenschaft kann von ihren Mitgliedern
nach Maßgabe einer Beitragssatzung zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben Beiträge erheben.

(2) Die Beitragssatzung muss insbesondere Bestim-
mungen enthalten über die Beitragspflicht und die
Höhe des Beitrags. Der Beitrag ist so festzusetzen, dass
er unter angemessener Berücksichtigung der sozialen
Verhältnisse der Studenten und anderer Einnahmen
der Studentenschaft in einem angemessenen Verhält-
nis zu dem Umfang der von der Studentenschaft zu er-
füllenden Aufgaben steht.

(3) Der Beitrag wird über die Landeshauptkasse
Bremen eingezogen.

§ 47

Haushaltswirtschaft

(1) Für das Haushalts-, Kassen-, und Rechnungswe-
sen der Studentenschaft sind die Vorschriften des Teils VI
der Landeshaushaltsordnung anzuwenden, soweit
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt. In den Fällen
der §§ 108 und 109 Abs. 3 der Landeshaushaltsord-
nung tritt der Rektor an die Stelle der Senatoren.

(2) Der Allgemeine Studentenausschuss stellt für je-
des Haushaltsjahr einen Haushaltsplan auf und legt
ihn dem Studentenrat zur Beschlußfassung und dem
Rektor zur Genehmigung vor. Das Haushaltsjahr be-
ginnt mit dem Sommersemester und endet mit Ablauf
des Wintersemesters.

(3) Die Wirtschaftsführung des Allgemeinen Stu-
dentenausschusses ist am Ende eines jeden Winterse-
mesters zu prüfen. Scheidet der Finanzreferent wäh-
rend des Haushaltsjahres aus, ist die Prüfung unver-
züglich nach dem Ausscheiden vorzunehmen. Die
Prüfung wird von mindestens drei vom Studentenrat
zu wählenden Studenten oder von einem vom Studen-
tenrat zu bestimmenden Wirtschaftsprüfer vorgenom-
men. Sind an einer Hochschule mehr als 7.500 Studen-
ten immatrikuliert, ist die Prüfung von einem Wirt-
schaftsprüfer durchzuführen. Der Bericht über die
Prüfung ist dem Studentenrat zum Beginn eines jeden
Sommersemesters, im Fall des Satzes 2 innerhalb ei-
ner Frist von sechs Wochen nach dem Ausscheiden
des Finanzreferenten vorzulegen. Der Rektor ist über
das Ergebnis der Prüfung zu unterrichten.

(4) Der Studentenrat entscheidet über die Entlas-
tung. Sie bedarf der Zustimmung des Rektors.

(5) Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bre-
men prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung der
Studentenschaft.

(6) Die Studentenschaft kann eigenes Vermögen ha-
ben. Für Verbindlichkeiten haftet nur dieses Vermö-
gen.
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entscheidet ein Wahlprüfungsausschuss. 2 Gegen Entscheidungen des
Wahlprüfungsausschusses findet ein Widerspruchsverfahren nicht statt.

§ 100

Haushaltsangelegenheiten

(1) Die zugewiesenen Haushaltsmittel werden vom Präsidium
bewirtschaftet.

(2) Die für Lehre, Forschung und künstlerische Entwicklungsvorhaben zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind unter Berücksichtigung von
leistungs- und belastungsorientierten Kriterien zu verteilen.

§ 101

Abweichende Organisationsregelungen

1 Die zuständige Behörde kann auf Antrag einer Hochschule Regelungen
in der Grundordnung genehmigen, die eine von den §§ 79 bis 85
abweichende Organisation vorsehen. 2 Solche Regelungen müssen
befristet sein.

SECHSTER TEIL 

Studierendenschaft

§ 102

Rechtsstellung, Aufgaben, Organe

(1) 1 Die an der Hochschule immatrikulierten Studierenden bilden die
Studierendenschaft. 2 Diese ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der
Hochschule. 3 Sie nimmt ihre Angelegenheiten selbst wahr.

(2) 1 Die Studierendenschaft hat die Aufgabe, die Interessen der
Studierenden wahrzunehmen und bei der Verwirklichung von Zielen und
Aufgaben der Hochschule mitzuwirken. 2 Ihre Aufgabe ist es insbesondere,

im Rahmen ihrer Aufgabenstellung nach Satz 1 die
hochschulpolitischen Belange der Studierenden wahrzunehmen; sie
hat kein allgemeinpolitisches Mandat,

1.

die politische Bildung und das staatsbürgerliche
Verantwortungsbewusstsein der Studierenden sowie ihre Bereitschaft
zum Einsatz für die Grund- und Menschenrechte sowie zur Toleranz
auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung zu fördern,

2.

zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die sich mit der Anwendung der
wissenschaftlichen Erkenntnisse auf und der Abschätzung ihrer
Folgen für Gesellschaft und Natur beschäftigen,

3.

die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden
4.
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wahrzunehmen; hierzu können auch Maßnahmen gehören, die den
Studierenden die preisgünstige Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel
ermöglichen,

die geistigen und kulturellen Interessen der Studierenden zu
unterstützen,

5.

den Studierendensport zu fördern,6.

die Beziehungen zu deutschen und ausländischen Studierenden zu
pflegen,

7.

bei Verfahren zur Bewertung der Qualität der Lehre mitzuwirken,8.

bei Beschwerdeverfahren in Prüfungsangelegenheiten mitzuwirken.9.

(3) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament und
der Allgemeine Studierendenausschuss.

(4) 1 Die Studierenden einer Fakultät bilden eine Fachschaft, die eigene
Organe wählen kann. 2 Auch in anderen Fällen können Fachschaften
vorgesehen werden. 3 Die Satzung der Studierendenschaft regelt das
Nähere.

(5) Die Mitglieder der Organe der Studierendenschaft und der
Fachschaften sind an Weisungen und Aufträge nicht gebunden.

§ 103

Satzung

(1) 1 Die Studierendenschaft regelt ihre innere Ordnung durch eine
Satzung, die vom Studierendenparlament beschlossen wird. 2 Sie bedarf
der Genehmigung des Präsidiums.

(2) Die Satzung muss insbesondere Bestimmungen enthalten über:

die Zusammensetzung, die Wahl, die Einberufung, die Befugnisse
und die Beschlussfassung der Organe der Studierendenschaft,

1.

die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studierendenschaft und
den Verlust der Mitgliedschaft,

2.

die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der
Studierendenschaft, die Zuweisung von Mitteln an die Fachschaften
und die Rechnungslegung.

3.

(3) Die in Absatz 2 Nummer 1 genannten Bestimmungen über die Wahl
sowie die in Absatz 2 Nummer 3 genannten Bestimmungen können auch
in besonderen Ordnungen (Wahlordnung; Wirtschaftsordnung) getroffen 
werden.

§ 104

Beitrag der Studierenden

(1) Die Studierenden leisten einen Beitrag, der der Studierendenschaft zur
Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung steht.
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(2) 1 Das Studierendenparlament erlässt eine Beitragsordnung, die der
Genehmigung des Präsidiums bedarf. 2 Sie muss insbesondere
Bestimmungen enthalten über die Beitragspflicht und die Höhe des
Beitrags; Beitragsanteile für Maßnahmen, die den Studierenden die
preisgünstige Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel ermöglichen, sind
ebenso gesondert auszuweisen wie Beitragsanteile zur Finanzierung von
Kosten, die auf Grund von Erstattungsleistungen im Einzelfall entstehen
können. 3 Der Beitrag ist so festzusetzen, dass er unter Berücksichtigung
anderer Einnahmen in einem angemessenen Verhältnis zu dem Umfang
der von der Studierendenschaft zu erfüllenden Aufgaben steht.

(3) Der Beitrag wird von der für die Hochschule zuständigen Kasse
eingezogen.

§ 105

Haushaltswirtschaft

(1) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der
Studierendenschaft sind die für die Freie und Hansestadt Hamburg
geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit die Satzung der
Studierendenschaft oder die Wirtschaftsordnung nichts anderes bestimmt.

(2) 1 Die Studierendenschaft stellt einen Haushaltsplan auf. 2 Er ist
entweder von der Präsidentin oder dem Präsidenten oder von einem
gesondert bestellten Wirtschaftsrat zu genehmigen, dem eine Professorin 
oder ein Professor, ein Mitglied des TVP und drei vom
Studierendenparlament gewählte Studierende angehören.

(3) Der Genehmigung der Präsidentin, des Präsidenten oder des
Wirtschaftsrats bedürfen auch Änderungen und Überschreitungen des
Haushaltsplans sowie das Eingehen von Verbindlichkeiten für eine längere
Zeit als ein Jahr.

(4) 1 Die Haushaltsführung der Studierendenschaft ist entweder von der
Präsidentin oder dem Präsidenten, von einer anerkannten
Wirtschaftsprüfergesellschaft oder dem Wirtschaftsrat zu überprüfen.
2 Sofern die Überprüfung dem Wirtschaftsrat übertragen ist, beschließt er
über die Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder.

(5) Die Satzung der Studierendenschaft oder die Wirtschaftsordnung regelt
das Nähere.

§ 106

Haftung, Aufsicht

(1) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren
Vermögen.
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(2) 1 Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des
Präsidiums. 2 Die in § 107 der zuständigen Behörde eingeräumten
Befugnisse stehen gegenüber der Studierendenschaft dem Präsidium zu.

SIEBTER TEIL 

Aufsicht

§ 107

Rechtsaufsicht

(1) 1 Die zuständige Behörde kann sich jederzeit über Angelegenheiten der
Hochschule unterrichten. 2 Die Hochschulleitung ist verpflichtet, die dafür
erforderliche Unterstützung zu leisten.

(2) 1 Die zuständige Behörde kann rechtswidrige Beschlüsse und andere
rechtswidrige Maßnahmen beanstanden und deren Aufhebung verlangen.
2 Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung.

(3) Erfüllen Organe der Hochschule nicht die ihnen nach diesem Gesetz
obliegenden Pflichten, kann die zuständige Behörde sie mit Fristsetzung
auffordern, das Erforderliche zu veranlassen.

(4) Die zuständige Behörde kann anstelle einer Hochschule handeln, wenn
deren Organe handlungsunfähig sind oder die Hochschule es rechtswidrig
unterlässt zu handeln.

(5) 1 Wenn und solange die Befugnisse nach den Absätzen 2 bis 4 nicht
ausreichen, kann die zuständige Behörde Beauftragte bestellen, die die
Aufgaben einzelner oder mehrerer Organe wahrnehmen. 2 Soweit möglich,
sollen als Beauftragte solche Personen bestellt werden, die für
entsprechende Ämter wählbar sind.

(6) 1 Aufsichtsmaßnahmen nach den Absätzen 2 bis 5 müssen darauf
gerichtet sein, die Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschule nach den
Vorschriften dieses Gesetzes zu gewährleisten. 2 Sie sind so auszuwählen
und anzuwenden, dass die Hochschule ihre Aufgaben alsbald wieder
selbst erfüllen kann.

§ 108

Genehmigung, Anzeige, Veröffentlichung

(1) 1 Satzungsregelungen nach § 38 Absatz 1 Satz 4 sowie Satzungen
nach § 72 Absatz 4 bedürfen der Genehmigung der zuständigen Behörde.
2 Grundordnungen, Satzungen über Qualitätsbewertungsverfahren und
Gebührensatzungen nach § 6 b bedürfen der Genehmigung des
Hochschulrats. 3 Satzungen nach § 37 Absatz 2 und § 92 Absatz 1,
Hochschulprüfungsordnungen sowie Ordnungen nach § 56 Absatz 3
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NEUNTER ABSCHNITT 

Studentenschaft

§ 95 
Studentenschaft

(1) Die Studierenden einer Hochschule bilden die Studentenschaft. Sie ist eine rechtsfähige Körper-
schaft des öffentlichen Rechts und als solche Glied der Hochschule. 

(2) Die Studentenschaft gibt sich eine Satzung, die vom Studentenparlament mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Anwesenden, mindestens mit der Mehrheit seiner Mitglieder, beschlossen wird. Sie 
trifft insbesondere nähere Bestimmungen über 

1. die Wahl, Zusammensetzung, Befugnisse und Beschlussfähigkeit der Organe der Studenten-
schaft, 

2. die Amtszeit der Mitglieder von Organen der Studentenschaft und den Verlust der Mitglied-
schaft, 

3. die Art der Beschlussfassung sowie Form und Bekanntgabe der Organbeschlüsse, 

4. die Befugnisse der Fachschaftsräte. 

(3) Die Studentenschaft erhebt Beiträge von ihren Mitgliedern. Sie sind so zu bemessen, dass die 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Studentenschaft unter Beachtung der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit gewährleistet ist und die sozialen Verhältnisse der Studierenden an-
gemessen berücksichtigt werden. Die Beiträge sind bei der Immatrikulation oder Rückmeldung fällig 
und werden von der für die Hochschule zuständigen Kasse gebührenfrei eingezogen. 

(4) Der vom Studentenparlament festgesetzte Betrag wird von der für die Hochschule zuständigen 
Kasse in voller Höhe eingezogen, wenn sich bei der vorausgegangenen Wahl zu der Studenten-
schaft mindestens 25 vom Hundert der Wahlberechtigten beteiligt haben. Bei einer geringeren 
Wahlbeteiligung werden zunächst die Aufwendungen für das Semesterticket bei der Bemessung 
des Beitrags berücksichtigt. Der verbleibende Teil der festgesetzten Beiträge verringert sich um 75 
vom Hundert bei einer Wahlbeteiligung von nicht mehr als 10 vom Hundert. Er erhöht sich um 5 vom 
Hundert mit jedem Prozentpunkt einer höheren Wahlbeteiligung. 

§ 96 
Aufgaben der Studentenschaft 

(1) Die Studentenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Sie wirkt an der Selbstverwaltung 
der Hochschule mit. 

(2) Die Studentenschaft hat folgende Aufgaben: 

1. Vertretung der Gesamtheit ihrer Mitglieder im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse, 

2. Wahrnehmung der hochschulpolitischen Belange ihrer Mitglieder, 

3. Wahrnehmung der wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden, soweit sie nicht 
dem Studentenwerk oder anderen Trägern übertragen sind, 

4. Pflege überregionaler und internationaler Studentenbeziehungen, 

5. Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der 
Studierenden,

6. Unterstützung kultureller und musischer Interessen der Studierenden, 

7. Förderung des freiwilligen Studentensports, soweit nicht die Hochschule dafür zuständig ist. 



§ 97 
Organe der Studentenschaft 

(1) Organe der Studentenschaft sind: 

1. das Studentenparlament, 

2. der Allgemeine Studentenausschuss, 

3. der Ältestenrat, 

4. der Rechnungsprüfungsausschuss. 

(2) Das Studentenparlament beschließt über grundsätzliche Angelegenheiten der Studentenschaft, 
die Satzung, den Haushaltsplan und die Festsetzung der Beiträge. 

(3) Der Allgemeine Studentenausschuss vertritt die Studentenschaft. Rechtsgeschäftliche Erklärun-
gen müssen von mindestens zwei Mitgliedern des Allgemeinen Studentenausschusses gemein-
schaftlich abgegeben werden. Erklärungen, durch die die Studentenschaft verpflichtet werden soll, 
bedürfen der Schriftform. 

(4) Der Ältestenrat entscheidet über die Gültigkeit angefochtener Wahlen zum Studentenparlament 
sowie über die Rechtmäßigkeit von Wahlen und Beschlüssen des Studentenparlaments oder des 
Allgemeinen Studentenausschusses. Die Satzung kann dem Ältestenrat weitere Befugnisse über-
tragen.

(5) Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft die Rechnung der Studentenschaft vor der Entschei-
dung des Studentenparlaments über die Entlastung des Allgemeinen Studentenausschusses. 

(6) Die Mitglieder der Organe nach Abs. 1 Nr. 1, 3 und 4 werden in freier, gleicher und geheimer 
Wahl nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Das Studentenparlament wählt den Allge-
meinen Studentenausschuss, den Ältestenrat und den Rechnungsprüfungsausschuss. Die Wahlen 
zum Studentenparlament sind gleichzeitig mit den Wahlen zu den Kollegialorganen der Hochschule 
durchzuführen. Die Wahlunterlagen werden von der Hochschule bereitgestellt und entsprechend 
den Regelungen in der Wahlordnung der Hochschule versandt. 

(7) § 10 Abs. 1 gilt für die Mitwirkung in den Organen der Studentenschaft entsprechend. 

§ 98 
Fachschaften

(1) Die Studierenden eines Fachbereichs bilden die Fachschaft. Die Fachschaften nehmen in ihrem 
Bereich die fachlichen Belange und hochschulpolitischen Interessen der Studierenden wahr; sie be-
raten die Studierenden und tragen zur Förderung der Studienangelegenheiten bei. 

(2) Organ der Fachschaft ist der Fachschaftsrat; die Satzung kann vorsehen, dass für mehrere 
Fachbereiche ein Fachschaftsrat gewählt wird. Die Fachschaftsräte entsenden je zwei Mitglieder in 
die Fachschaftenkonferenz, die insbesondere zu fachbereichsübergreifenden Angelegenheiten des 
Studiums Stellung nimmt. 

(3) Für die Wahl des Fachschaftsrats gilt § 97 Abs. 6 entsprechend. 

(4) § 10 Abs. 1 gilt für die Mitwirkung in den Organen der Fachschaften entsprechend.

§ 99 
Haushalt

Der Allgemeine Studentenausschuss legt dem Studentenparlament nach dem Ende des Haushalts-
jahres unverzüglich das Rechnungsergebnis vor. Der Haushaltsplan der Studentenschaft und die 
Entlastung des Allgemeinen Studentenausschusses durch das Studentenparlament bedürfen der 
Zustimmung der Leitung der Hochschule. Die Zustimmung zum Haushaltsplan und zur Entlastung 
darf nur versagt werden, wenn die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung verletzt 



worden sind. Die Haushalts-, Wirtschafts- und Kassenführung der Studentenschaft unterliegt der 
Prüfung durch den Hessischen Rechnungshof. Dieser kann das Prüfungsamt des Hessischen 
Rechnungshofs mit der Prüfung beauftragen. 

§ 100 
Rechtsaufsicht 

Die Präsidentin oder der Präsident übt die Rechtsaufsicht aus und genehmigt die Satzung und die 
Beiträge; § 93 gilt entsprechend. Kommt die Studentenschaft einer Anordnung der Aufsichtsbehörde 
nicht nach, kann sie zu der von ihr geforderten Handlung oder Unterlassung durch Ordnungsgeld 
angehalten werden. Das Ordnungsgeld muss für den Fall der Zuwiderhandlung vor der Festsetzung 
schriftlich in bestimmter Höhe angedroht werden. Es kann wiederholt festgesetzt und vollstreckt 
werden. Die Aufsichtsbehörde kann anordnen, dass die Kasse das festgesetzte Ordnungsgeld aus 
den von ihr eingezogenen Beiträgen der Studentenschaft einbehält. Verwenden Organe der Studen-
tenschaft oder der Fachschaften Beiträge rechtswidrig, kann die Aufsichtsbehörde befristet die von 
der Kasse eingezogenen Beiträge ganz oder teilweise sperren und weitere Verfügungen dieser Or-
gane über die Mittel der Studentenschaft untersagen. 

ZEHNTER ABSCHNITT 

Nichtstaatliche Hochschulen 

§ 101 
Genehmigungen

(1) Die Errichtung oder Erweiterung einer nichtstaatlichen Hochschule bedarf der Genehmigung 
durch das Ministerium. Sie darf nur erteilt werden, wenn gewährleistet ist, dass 

1. das Studium an den in § 16 genannten Zielen ausgerichtet ist, 

2. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinander folgenden Studiengängen an 
der Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des Bildungswesens vorhan-
den oder im Rahmen einer Ausbauplanung vorgesehen ist; dies gilt nicht, wenn innerhalb einer 
Fachrichtung die Einrichtung einer Mehrzahl von Studiengängen durch die wissenschaftliche 
Entwicklung oder das entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld nicht nahe gelegt wird, 

3. die Studienbewerberinnen und -bewerber die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine ent-
sprechende Hochschule des Landes erfüllen, 

4. die Angehörigen der Einrichtung an der Gestaltung des Studiums in sinngemäßer Anwendung 
der Grundsätze dieses Gesetzes mitwirken, 

5. die hauptberuflich Lehrenden die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, die für entsprechende 
Tätigkeiten an Hochschulen des Landes gefordert werden, 

6. über das Beschäftigungsverhältnis ein schriftlicher Vertrag abgeschlossen ist, der den Umfang 
der Lehrverpflichtungen und den Anspruch auf Urlaub festlegt, 

7. die Vergütung hinter derjenigen des wissenschaftlichen Personals der Hochschulen des Lan-
des unter angemessener Berücksichtigung des Umfangs der Lehrverpflichtungen nicht wesent-
lich zurückbleibt, 

8. eine Anwartschaft auf Versorgung erworben wird, die wenigstens den Leistungen der Ange-
stelltenversicherung entspricht und 

9. eine Sonderung nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird.

(2) Die Führung der Bezeichnung Universität, Fachhochschule, Kunsthochschule, Gesamthoch-
schule oder Hochschule allein oder in Wortverbindungen durch eine nichtstaatliche Bildungseinrich-
tung bedarf der Genehmigung durch das Ministerium. Sie ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen 
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(3) Ein Antrag auf Wechsel des Studienganges, eines Hauptfaches in einem 
Magisterstudiengang oder eines Unterrichtsfaches im Rahmen eines 
Lehramtsstudienganges ist dann abzulehnen, wenn es sich um einen zweiten oder 
weiteren Wechsel handelt und kein wichtiger Grund hierfür vorliegt. 

(4) Studierende dürfen die Einrichtungen der Hochschule nach den hierfür geltenden 
Vorschriften benutzen.

§ 22 Gasthörerinnen und Gasthörer 

Sofern ausreichende Kapazitäten vorhanden sind, können zu  Lehrveranstaltungen 
Gasthörerinnen und Gasthörer zugelassen werden, auch wenn sie einen 
Schulabschluss nach § 18 nicht nachweisen können. Sie entrichten nach Maßgabe 
der Hochschulgebührensatzung eine Gasthörergebühr.

§ 23 Studienkollegs 

(1) Das Studienkolleg hat die Aufgabe, Studienbewerberinnen und 
Studienbewerbern mit ausländischen Vorbildungsnachweisen, die keinen 
unmittelbaren Hochschulzugang eröffnen, die Eignung zur Aufnahme eines 
Studiums, insbesondere hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, zu 
vermitteln. Der Besuch des Studienkollegs dauert in der Regel zwei Semester und 
wird mit einer Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung kann auch ohne den vorherigen 
Besuch des Studienkollegs abgelegt werden.

(2) Das Studienkolleg ist organisatorisch Teil einer Hochschule. Das Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur regelt durch Rechtsverordnung das Nähere zur 
Errichtung und Schließung sowie zur Ausgestaltung der Studienkollegs und der 
Prüfungen, insbesondere
1. das Verfahren zur Zulassung zum Studienkolleg und der Auswahl bei einer die 

Aufnahmekapazität übersteigenden Bewerberzahl, 
2. die Festlegung der Lehrinhalte,  
3. die Zulassung zur Prüfung, Prüfungsanforderungen und das Prüfungsverfahren

unter Berücksichtigung von § 38 Abs. 4. 

(3) Die Kollegiaten werden für die Dauer der Ausbildung am Studienkolleg an der 
Hochschule immatrikuliert. Sie gehören keinem Fachbereich an. § 17 gilt 
entsprechend.

Kapitel 2 – Studierendenschaft 

§ 24 Rechtsstellung und Aufgaben der Studierendenschaft

(1) Die an der Hochschule immatrikulierten Studierenden bilden die 
Studierendenschaft. Die Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft 
der Hochschule. Sie nimmt ihre Angelegenheiten selbst wahr. 



(2) Die Studierendenschaft nimmt die Interessen der Studierenden wahr und wirkt 
bei der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule mit. Aufgabe der Studierendenschaft 
ist es, 
1. bei der Verbesserung der Lehre, insbesondere bei der Erstellung der 

Lehrberichte mitzuwirken,
2. für die wirtschaftliche Förderung und die sozialen Belange der Studierenden 

einzutreten,
3. die hochschulpolitischen und fachlichen Belange zu vertreten und zu 

hochschulpolitischen Fragen Stellung zu nehmen,
4. die geistigen und kulturellen Interessen der Studierenden zu unterstützen, 
5. den Studierendensport zu fördern, soweit nicht die Hochschule dafür zuständig 

ist,
6. die politische Bildung und das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der 

Studierenden auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung zu fördern 
und

7. die überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen zu pflegen. 

(3) Die Hochschulleiterin oder der Hochschulleiter übt die Rechtsaufsicht über die 
Studierendenschaft aus. 

§ 25 Organe der Studierendenschaft 

(1) Das Studierendenparlament ist ein Organ der Studierendenschaft. Es beschließt 
die Satzung der Studierendenschaft, in der auch weitere Organe vorgesehen werden 
können. Vorzusehen ist ein Organ, welches die Studierendenschaft nach Außen 
vertritt, die laufenden Geschäfte führt und die Beschlüsse des 
Studierendenparlaments ausführt. Dieses Organ wird durch das 
Studierendenparlament gewählt und ist diesem gegenüber rechenschaftspflichtig. 

(2) Das Studierendenparlament wird von den Mitgliedern der Studierendenschaft in 
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen 
der Mehrheitswahl (Personenwahl) oder der personalisierten Verhältniswahl 
alljährlich gewählt. Im Studierendenparlament sollen Studierende aller Fachbereiche 
vertreten sein. 

(3) Das Studierendenparlament entscheidet in allen grundsätzlichen 
Angelegenheiten der Studierendenschaft und beschließt deren Satzungen. 

(4) Die Studierendenschaft der Hochschule kann sich in Fachschaften gliedern. 
Fachschaften vertreten die fachlichen Belange der ihnen angehörenden 
Studierenden und sind an Weisungen des Studierendenparlaments oder anderer 
Organe der Studierendenschaft nicht gebunden. 

(5) Die Satzung der Studierendenschaft kann Urabstimmungen vorsehen. Durch 
Urabstimmung gefasste Beschlüsse binden die Organe der Studierendenschaft, 
wenn sie mit der Mehrheit der Stimmberechtigten gefasst werden. 

(6) Die im Land Mecklenburg-Vorpommern bestehenden Studierendenschaften 
bilden zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Interessen die Landeskonferenz der 
Studierendenschaften. Die Studierendenparlamente wählen dazu jeweils zwei 



stimmberechtigte Vertreter ihrer Studierendenschaften in die Landeskonferenz. Die 
Landeskonferenz gibt sich eine Geschäftsordnung mit zwei Dritteln der Stimmen ihrer 
Mitglieder. Die Landeskonferenz kann den Studierendenschaften keine Weisung 
erteilen.

§ 26 Satzungen der Studierendenschaft 

(1) Die Studierendenschaft regelt ihre innere Ordnung durch eine Satzung. Sie 
bedarf der Genehmigung der Hochschulleiterin oder des Hochschulleiters. 

(2) Die Satzung der Studierendenschaft muss insbesondere Bestimmungen 
enthalten über 
1. die Zusammensetzung, die Wahl, die Einberufung, die Befugnisse und die 

Beschlussfassung der Organe, 
2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe und den Verlust der Mitgliedschaft, 
3. das Verfahren bei Vollversammlungen der Studierendenschaft. 
Die Bestimmungen über die Wahlen können auch in einer besonderen Ordnung 
(Wahlordnung) getroffen werden. 

(3) Die Fachschaftsrahmenordnung bestimmt die Fachschaften und ihre Organe 
sowie die Grundsätze ihrer Arbeit. 

(4) Satzungen der Studierendenschaft müssen mit den Stimmen von zwei Dritteln 
der Mitglieder des Studierendenparlaments beschlossen und hochschulöffentlich 
bekannt gemacht werden. 

§ 27 Finanzen der Studierendenschaft 

(1) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Beiträge sind 
jeweils bei der Immatrikulation oder vor der Rückmeldung der Studierenden bei der 
Hochschule einzuzahlen. Die Höhe der Beiträge wird in einer Beitragsordnung 
geregelt, die auch nähere Bestimmungen über die Beitragspflicht enthält. Die 
Beitragsordnung bedarf der Genehmigung der Hochschulleiterin oder des 
Hochschulleiters.

(2) Die Studierendenschaft stellt alljährlich einen Haushaltsplan auf. Dieser bedarf 
der Genehmigung durch die Hochschulleiterin oder den Hochschulleiter; die 
Genehmigung darf nur versagt werden, wenn Ausgaben zur Erfüllung anderer als der 
in § 24 Abs. 2 genannten Aufgaben geplant sind. 

(3) Die Studierendenschaft gibt sich eine Finanzordnung, in der die Grundsätze über 
die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, die Rechnungslegung und die 
Wahl eines Haushaltsausschusses geregelt werden. Die Finanzordnung bedarf der 
Genehmigung der Hochschulleiterin oder des Hochschulleiters. Die 
Rechnungslegung ist der Hochschulleiterin oder dem Hochschulleiter vorzulegen. Für 
das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Studierendenschaft sind die für 
das Land Mecklenburg-Vorpommern geltenden Vorschriften entsprechend 
anzuwenden. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft 
unterliegt der Prüfung durch den Landesrechnungshof.



(4) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren Vermögen. Bei 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verwendung von Geldern der 
Studierendenschaft für die Erfüllung anderer als der in § 24 Abs. 2 genannten 
Aufgaben ist jeder Veranlasser der Studierendenschaft persönlich ersatzpflichtig. 

Teil 4 – Lehre, Studium und Prüfungen 

§ 28 Studienziel, Studiengänge 

(1) Lehre und Studium sollen Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln, die in einem 
beruflichen Tätigkeitsfeld zur selbständigen Wahrung, Mehrung, Anwendung und 
Weitergabe von Wissen und wissenschaftlichen oder künstlerischen Methoden sowie 
zu verantwortlichem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat befähigen. Durch Lehre und Studium soll auch die Fähigkeit zu 
lebensbegleitender eigenverantwortlicher Weiterbildung entwickelt und gefördert 
werden. Dabei sollen die besonderen Belange von Menschen mit Behinderung 
berücksichtigt werden.

(2) Studiengänge führen zu einem berufsqualifizierenden Abschluss. Als 
berufsqualifizierend gilt auch der Abschluss eines Studienganges, durch den die 
fachliche Eignung für einen beruflichen Vorbereitungsdienst oder eine berufliche 
Einführung vermittelt wird. Soweit das jeweilige Studienziel eine berufspraktische 
Tätigkeit erfordert, ist sie mit den übrigen Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich 
abzustimmen und in den Studiengang einzuordnen.

(3) Die Hochschulen können im Zusammenwirken mit ausländischen 
Partnerhochschulen internationale Studiengänge entwickeln, bei denen bestimmte 
Studienabschnitte oder Prüfungen an den ausländischen Hochschulen zu erbringen 
sind. Die Hochschulen stellen das Einvernehmen mit dem zuständigen Ministerium 
her, soweit Studiengänge betroffen sind, deren Inhalte zu einem nicht 
unwesentlichen Teil auch Gegenstand staatlicher Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen sind.

(4) Die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen erfolgt durch die 
Hochschule. Entsprechende Vorhaben sind rechtzeitig dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur anzuzeigen. Dabei legen die Hochschulen dar, dass die 
Einrichtung und Änderung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Stellen und 
Mittel gesichert ist. Die Hochschulen stellen das Einvernehmen mit dem zuständigen 
Ministerium her, soweit Studiengänge betroffen sind, deren Inhalte zu einem nicht 
unwesentlichen Teil auch Gegenstand staatlicher Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen sind. Voraussetzung für die Einschreibung von Studierenden in 
einen neuen Studiengang ist die gemäß § 13 Abs. 4 genehmigte Prüfungsordnung. 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur kann die Einrichtung, Änderung 
und Aufhebung von Studiengängen untersagen, wenn sie den Festlegungen nach § 
15 Abs. 2, 3 und 4 widerspricht.

(5) Neu einzurichtende Studiengänge sind zu modularisieren und mit einem 
Leistungspunktesystem zu versehen, welches das europäische Kredit-Transfer-
System (ECTS) berücksichtigt. Studiengänge, die zu einem Bachelor- 
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zum Ende des Semesters exmatrikuliert. 4Beantragt die oder der Studierende die

Exmatrikulation vor oder innerhalb eines Monats nach dem Vorlesungsbeginn, so sind geleis-

tete Abgaben und Entgelte zu erstatten.

(6) Das Nähere regelt eine Ordnung. 

§ 20

Studierendenschaft

(1) 1Die Studierenden wirken an der Selbstverwaltung der Hochschule, insbesondere in den

Ständigen Kommissionen für Lehre und Studium, mit. 2Sie bilden die Studierendenschaft. 3Die

Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule mit dem Recht der

Selbstverwaltung. 4Sie hat insbesondere die hochschulpolitischen, sozialen und kulturellen

Belange der Studierenden in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen. 5Sie hat die

Aufgabe, die politische Bildung der Studierenden und die Verwirklichung der Aufgaben der

Hochschule zu fördern. 6In diesem Sinne nimmt sie für ihre Mitglieder ein politisches Mandat wahr.

(2) 1Aufgaben, Zuständigkeit und Zusammensetzung der Organe der Studierendenschaft

und ihrer Gliederungen regelt die Organisationssatzung der Studierendenschaft. 2Das

Wahlrecht zu den Organen der Studierendenschaft wird in freier, gleicher und geheimer Wahl

nach den Grundsätzen der personalisierten Verhältniswahl ausgeübt. 3Das Nähere regelt die

Wahlordnung der Studierendenschaft.

(3) 1Die Studierenden entrichten zur Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft für jedes

Semester oder Trimester Beiträge, die von der Hochschule unentgeltlich für die

Studierendenschaft erhoben werden. 2Die Höhe setzt die Studierendenschaft durch eine

Beitragsordnung fest. 3Die Beiträge werden erstmals bei der Einschreibung fällig und dann

jeweils mit Ablauf der durch die Hochschule festgelegten Rückmeldefrist. 4Der Anspruch auf

den Beitrag verjährt in drei Jahren.

(4) 1Die Studierendenschaft hat ein eigenes Vermögen. 2Für ihre Verbindlichkeiten haftet sie

nur mit diesem Vermögen. 3Das Finanzwesen der Studierendenschaft richtet sich nach einer

nach Maßgabe der §§ 105 bis 112 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) von

ihr zu beschließenden Finanzordnung. 4Das Präsidium erlässt Rahmenvorgaben für die

Finanzordnung und überprüft mindestens einmal jährlich deren Einhaltung. 5Verstößt eine

Studierendenschaft in ihrer Haushalts- und Wirtschaftsführung gegen die Finanzordnung, so

kann das Präsidium eine befristete Verfügungssperre über das Vermögen der

Studierendenschaft erlassen.

32 | 33

für ein Teilzeitstudium zulassen. 2Im Teilzeitstudium kann je Semester oder Trimester höchstens

die Hälfte der in der Prüfungsordnung vorgesehenen Leistungspunkte erworben werden.

(3) 1Schülerinnen und Schüler, die von der Schule und der Hochschule einvernehmlich als

überdurchschnittlich begabt beurteilt werden, können vor Aufnahme eines Studiums als

Frühstudierende eingeschrieben werden. 2Frühstudierende sind von der Zahlung der Abgaben

und Entgelte nach diesem Gesetz befreit. 3Sie erhalten mit der Einschreibung das Recht, an

Lehrveranstaltungen und Prüfungen teilzunehmen; sie werden abweichend von § 16 Abs. 1

Satz 1 nicht Mitglieder der Hochschule. 4Erbrachte Leistungsnachweise sind bei einem späte-

ren Studium anzuerkennen.

(4) 1Der Antrag auf Einschreibung kann abgelehnt werden, wenn die oder der

Hochschulzugangsberechtigte

1. Verfahrensvorschriften nicht eingehalten hat,

2. an einer Krankheit im Sinne des § 34 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes leidet oder bei

Verdacht einer solchen Krankheit ein gefordertes amtsärztliches Zeugnis nicht beibringt,

oder

3. wegen einer Straftat gegen das Leben, die sexuelle Selbstbestimmung, die körperliche 

Unversehrtheit oder die persönliche Freiheit rechtskräftig verurteilt wurde, die Tat und die

Verurteilung einem Verwertungsverbot noch nicht unterfällt und nach der Art der be-

gangenen Straftat eine Gefährdung oder Störung des Studienbetriebes zu besorgen ist. 
2Die Einschreibung ist abzulehnen, wenn die Zahlung der fälligen Abgaben und Entgelte nicht

nachgewiesen ist oder in dem gewählten Studiengang eine Prüfung endgültig nicht bestan-

den wurde. 3Die Rückmeldung setzt den Nachweis voraus, dass die fälligen Abgaben und

Entgelte gezahlt sind. 4Die Beantragung eines Studiendarlehens nach § 11 a gilt bis zu dessen

Ablehnung oder dem Abschluss eines Kreditvertrages als Nachweis der Zahlung des

Studienbeitrages.

(5) 1Die Exmatrikulation kann erfolgen, wenn Tatsachen bekannt werden oder eintreten, die

die Ablehnung der Einschreibung gerechtfertigt hätten. 2Die Exmatrikulation hat zu erfolgen,

wenn

1. die oder der Studierende dies beantragt oder

2. a) eine Abschlussprüfung bestanden,

b) eine Prüfung endgültig nicht bestanden oder

c) in einem Studiengang mit Zulassungsbeschränkungen die Rücknahme des 

Zulassungsbescheides unanfechtbar oder sofort vollziehbar ist

und die oder der Studierende in keinem weiteren Studiengang eingeschrieben ist. 
3Wer sich nach Mahnung unter Fristsetzung und Androhung der Exmatrikulation nicht rück-

meldet oder fällige Abgaben und Entgelte nach diesem Gesetz nicht zahlt, ist mit Fristablauf
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(2) Soweit nicht eine weitere Hochschulausbildung oder die Fortdauer des Studiums nach § 93 Abs. 6 

das Weiterbestehen der Einschreibung erfordert, sind Studierende nach Aushändigung des Zeugnisses 

über den bestandenen Abschluss des Studiengangs zum Ende des laufenden Semesters zu exmatriku-

lieren.

(3) Eine Studierende oder ein Studierender kann exmatrikuliert werden, wenn 

a) nach der Einschreibung Tatsachen bekannt werden und noch fortbestehen oder eintreten, die 

zur Versagung der Einschreibung hätten führen müssen oder die zur Versagung der Einschrei-

bung führen können, 

b) die oder der Studierende das Studium nicht aufnimmt oder sich nicht zurückmeldet, ohne beur-

laubt worden zu sein, 

c) die oder der Studierende die zu entrichtenden Gebühren oder Beiträge trotz Mahnung und 

Fristsetzung mit Androhung der Maßnahme nicht entrichtet. 

d) ein Fall des § 92 Abs. 7 Satz 5 gegeben ist. 

§ 71 

Zweithörerinnen oder Zweithörer, Gasthörerinnen oder Gasthörer 

(1) Eingeschriebene und nicht beurlaubte Studierende anderer Hochschulen können als Zweithörerin-

nen oder Zweithörer mit der Berechtigung zum Besuch von Lehrveranstaltungen und zur Ablegung 

studienbegleitender Prüfungen zugelassen werden. Die Hochschule kann nach Maßgabe der Ein-

schreibungsordnung die Zulassung von Zweithörerinnen oder Zweithörern unter den in § 82 Abs. 2 bis 

4 genannten Voraussetzungen beschränken. 

(2) Zweithörerinnen oder Zweithörer können bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 65 Abs. 1 und 

2 für das Studium eines weiteren Studienganges zugelassen werden; die Zulassung zu mehreren Stu-

diengängen ist im Rahmen des § 109 Satz 3 möglich. 

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die an einer Hochschule einzelne Lehrveranstaltungen besuchen 

wollen, können als Gasthörerinnen oder Gasthörer oder zur Weiterbildung auch auf privatrechtlicher 

Grundlage im Rahmen der vorhandenen Studienmöglichkeiten zugelassen werden. Der Nachweis der 

Qualifikation nach § 66 ist nicht erforderlich. § 68 Abs. 2 gilt entsprechend. Von den Fällen der Teil-

nahme an Weiterbildung im Sinne des § 90 Abs. 3 Satz 1 abgesehen, sind Gasthörerinnen und Gasthö-

rer nicht berechtigt, Prüfungen abzulegen. § 90 Abs. 3 Satz 2 bleibt unberührt. 

2. Studierendenschaft 

§ 72 

Studierendenschaft

(1) Die an der Hochschule eingeschriebenen Studierenden bilden die Studierendenschaft. Die Studie-

rendenschaft ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hochschule. 

(2) Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Sie hat unbeschadet der Zuständig-

keit der Hochschule und des Studentenwerks die folgenden Aufgaben: 

1. die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen; 

2. die Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen dieses Gesetzes zu vertreten; 

3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen (§ 3), insbesondere durch Stellungnahmen zu 

hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen mitzuwirken; 

4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das staatsbürgerli-

che Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft zur aktiven Toleranz ihrer Mitglieder zu 

fördern;
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5. fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen; dabei sind die 

besonderen Belange der Studierenden mit Kindern und der behinderten Studierenden zu berück-

sichtigen;

6. kulturelle Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen; 

7. den Studierendensport zu fördern; 

8. überörtliche und internationale Studierendenbeziehungen zu pflegen. 

Die Studierendenschaft und ihre Organe können für die genannten Aufgaben Medien aller Art nutzen 

und in diesen Medien auch die Diskussion und Veröffentlichung zu allgemeinen gesellschaftspoliti-

schen Fragen ermöglichen. Diskussionen und Veröffentlichungen im Sinne des Satzes 3 sind von Ver-

lautbarungen der Studierendenschaft und ihrer Organe deutlich abzugrenzen. Die Verfasserin oder der 

Verfasser ist zu jedem Beitrag zu benennen; presserechtliche Verantwortlichkeiten bleiben unberührt. 

(3) Die studentischen Vereinigungen an der Hochschule tragen zur politischen Willensbildung bei. 

(4) Das Rektorat übt die Rechtsaufsicht über die Studierendenschaft aus. § 106 Abs. 2 bis 4 finden ent-

sprechende Anwendung. 

§ 73 

Satzung der Studierendenschaft 

(1) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung. 

(2) Die Satzung trifft Regelungen insbesondere über: 

1. Die Zusammensetzung, die Wahl und Abwahl, die Einberufung, den Vorsitz, die Ausschüsse, 

die Aufgaben und Befugnisse sowie die Beschlussfassung der Organe der Studierendenschaft, 

2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studierendenschaft, 

3. die Bekanntgabe der Organbeschlüsse, 

4. die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Studierendenschaft, 

5. das Verfahren bei Vollversammlungen und die Dauer der Abstimmung. 

(3) Die Satzung wird vom Studierendenparlament mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder 

beschlossen. Sie bedarf der Genehmigung des Rektorats. Die Genehmigung darf nur aus Rechtsgrün-

den versagt werden. Für die Veröffentlichung der Satzung und der Ordnungen gilt § 2 Abs. 4 Satz 2 

entsprechend; sie treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

§ 74 

Organe der Studierendenschaft 

(1) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament und der Allgemeine Studierenden-

ausschuss. § 12 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(2) Die Satzung der Studierendenschaft kann eine schriftliche Urabstimmung unter allen Mitgliedern 

der Studierendenschaft vorsehen. Beschlüsse, die auf Urabstimmungen mit Mehrheit gefasst werden, 

binden die Organe der Studierendenschaft, wenn mindestens 30 v. H. der Mitglieder der Studierenden-

schaft zugestimmt haben. 

§ 75 

Studierendenparlament

(1) Das Studierendenparlament ist das oberste beschlussfassende Organ der Studierendenschaft. Seine 

Aufgaben werden vorbehaltlich besonderer Regelungen dieses Gesetzes durch die Satzung der Studie-

rendenschaft bestimmt. 
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(2) Als ständiger Ausschuss des Studierendenparlaments ist ein Haushaltsausschuss zu bilden, dessen 

Mitglieder nicht dem Allgemeinen Studierendenausschuss angehören dürfen. Das Nähere regelt die 

Satzung der Studierendenschaft. 

§ 76 

Allgemeiner Studierendenausschuss 

(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss vertritt die Studierendenschaft. Er führt die Beschlüsse des 

Studierendenparlaments aus und erledigt die Geschäfte der laufenden Verwaltung der Studierenden-

schaft.

(2) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, durch die die Studierendenschaft verpflichtet werden soll, bedür-

fen der Schriftform. Sie sind von mindestens zwei Mitgliedern des Allgemeinen Studierendenaus-

schusses zu unterzeichnen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für einfache Geschäfte der laufenden Ver-

waltung sowie für solche Geschäfte, die eine oder ein für ein bestimmtes Geschäft oder einen Kreis 

von Geschäften ausdrücklich in Schriftform Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter abschließt; die 

Satzung kann Wertgrenzen für Geschäfte nach Satz 3 Halbsatz 1 vorsehen. 

(3) Der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenaussschusses hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen 

oder Unterlassungen des Studierendenparlaments und des Allgemeinen Studierendenausschusses zu 

beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe geschaffen, so hat sie 

oder er das Rektorat zu unterrichten. 

§ 77 

Fachschaften 

(1) Die Studierendenschaft kann sich nach Maßgabe ihrer Satzung in Fachschaften gliedern. Die Sat-

zung der Studierendenschaft trifft Rahmenregelungen für die Fachschaften einschließlich der Fach-

schaftsorgane und der Grundzüge der Mittelzuweisung an und der Mittelbewirtschaftung durch die 

Fachschaften. 

(2) Die Fachschaften können Mittel nach Absatz 1 als Selbstbewirtschaftungsmittel erhalten und die 

Studierendenschaften im Rahmen der der Fachschaft zur Verfügung stehenden Mittel privatrechtsge-

schäftlich vertreten. Das Nähere regelt die Satzung der Studierendenschaft. 

§ 78 

Wahlen der Studierendenschaft 

(1) Das Studierendenparlament wird von den Mitgliedern der Studierendenschaft in allgemeiner, un-

mittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. 

(2) Das Nähere über die Wahl zum Studierendenparlament und zum Allgemeinen Studierendenaus-

schuss regelt die vom Studierendenparlament zu beschließende Wahlordnung, die der Genehmigung 

des Rektorats bedarf; die Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen versagt werden. Auf Antrag der 

Studierendenschaft leistet die Hochschulverwaltung Verwaltungshilfe bei der Durchführung der Wahl. 

§ 79 

Vermögen und Beiträge 

(1) Die Studierendenschaft hat ein eigenes Vermögen. Die Hochschule und das Land haften nicht für 

Verbindlichkeiten der Studierendenschaft. 
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(2) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern die unter Berücksichtigung ihrer sonstigen 

Einnahmen zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Beiträge nach Maßgabe einer Beitragsordnung, 

die vom Studierendenparlament beschlossen wird und der Genehmigung des Rektorats bedarf. Bei der 

Festsetzung der Beitragshöhe sind die sozialen Verhältnisse der Studierenden angemessen zu berück-

sichtigen.

(3) Die Beiträge werden von der Hochschule kostenfrei für die Studierendenschaft eingezogen. In der 

Einschreibungsordnung der Hochschule ist zu regeln, dass in den Fällen des § 68 Abs. 2 Buchstabe d 

und des § 70 Abs. 3 Buchstabe c für diese Beiträge Ausnahmen in sozialen Härtefällen zulässig sind. 
Die Hochschule wirkt bei der Verwaltung von zweckgebundenen Beiträgen für die Bezahlung des Semes-

tertickets mit.

§ 80 

Haushalts- und Wirtschaftsführung 

(1) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft bestimmt sich nach § 105 Abs. 1 

der Landeshaushaltsordnung, soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht. Das Ministerium kann un-

ter Berücksichtigung der Aufgaben, der Rechtsstellung und der Organisation der Studierendenschaft 

im Einvernehmen mit dem Finanzministerium und im Benehmen mit dem Ausschuss für Wissenschaft 

und Forschung des Landtags durch Rechtsverordnung Ausnahmen von dieser Vorschrift zulassen oder 

abweichende und ergänzende Regelungen treffen. 

(2) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden unter Berücksichtigung des zur Erfüllung der 

Aufgaben notwendigen Bedarfs durch den Allgemeinen Studierendenausschuss aufgestellt und vom 

Studierendenparlament festgestellt. 

(3) Der Haushaltsplan ist vor seiner Feststellung dem Haushaltsausschuss zur Stellungnahme für die 

Beschlussfassung im Studierendenparlament vorzulegen. Das Nähere regelt die Satzung der Studie-

rendenschaft.

(4) Der festgestellte Haushaltsplan ist dem Rektorat innerhalb von zwei Wochen vorzulegen; die Stel-

lungnahme des Haushaltsausschusses und etwaige Sondervoten der Mitglieder des Haushaltsausschus-

ses sind beizufügen. 

(5) Das Rechnungsergebnis ist mindestens einen Monat vor Beschlussfassung des Studierendenparla-

ments über die Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses dem Haushaltsausschuss zur 

Stellungnahme vorzulegen und mindestens zwei Wochen vor Beschlussfassung des Studierendenpar-

laments hochschulöffentlich bekannt zu geben. 

(6) Verletzt jemand als Mitglied eines Organs der Studierendenschaft oder einer Fachschaft vorsätz-

lich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er der Studierendenschaft den ihr dar-

aus entstehenden Schaden zu ersetzen. 

(7) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft unterliegt der Prüfung durch den 

Landesrechnungshof. 

Siebter Abschnitt 

Lehre, Studium und Prüfungen 

1. Lehre und Studium 

§ 81 

Ziel von Lehre und Studium 
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Teil 5Finanzwesen
§ 102Staatliche Finanzierung

Die staatliche Finanzierung der Hochschulen orientiert sichan den in Forschung und Lehre sowie bei der Förderung deswissenschaftlichen Nachwuchses erbrachten Leistungen undBelastungen. Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfüllungdes Gleichstellungsauftrages zu berücksichtigen. Innerhalbder Hochschule ist entsprechend zu verfahren.
§ 103Finanzwesen

(1) Das Land finanziert die Leistungen der Hochschulen ge-mäß § 102 im Rahmen der vom Landtag bewilligten Mittel.Soweit es die Bedürfnisse der Hochschule erfordern, sind dieAusgabemittel nach Maßgabe der §§ 19 und 20 der Landes-haushaltsordnung (LHO) für übertragbar und gegenseitigdeckungsfähig zu erklären. Dabei ist verstärkt von der Mög-lichkeit Gebrauch zu machen, Titelgruppen einzurichtenund Ausgaben gemäß § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirt-schaftung zu veranschlagen. Die stärkere Flexibilisierung solldurch die Einführung von Leistungsaufträgen gemäß § 7 bLHO ergänzt werden.
(2) Die Hochschulhaushalte können auch aus dem Landes-haushalt ausgegliedert werden. Die Ausgliederung aus demLandeshaushalt ist mit einer Umstellung des kameralistischenSystems auf die kaufmännische doppelte Buchführung ver-bunden. Bei der Ausgliederung der Hochschulhaushalte sindgeeignete Informations- und Steuerungsinstrumente anzuwen-den, die im Landeshaushaltsgesetz im Einzelnen festzulegensind. Das Nähere regelt das fachlich zuständige Ministeriumim Einvernehmen mit dem für das Haushaltswesen zuständi-gen Ministerium. 
(3) Die Hochschulen vollziehen ihren Haushaltsplan im Rah-men der sich aus § 9 Abs. 1 Nr. 2 ergebenden Bindungen ineigener Zuständigkeit (§ 74 Abs. 2 Nr. 3, § 76 Abs. 2 Nr. 8,§ 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 11).
(4) Die Hochschulen geben eine schriftliche Stellungnahmezum Entwurf der Landesregierung für den Landeshaushalt ab,die dem Landtag zugeleitet wird.
(5) Im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministe-rium und dem für das Haushaltswesen zuständigen Ministe-rium können die Hochschulen für bestimmte Aufgaben eigeneBetriebe bilden.
(6) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung unterliegt der Prü-fung durch den Rechnungshof des Landes. 

§ 104Vermögen
(1) Aus Landesmitteln zu beschaffende Vermögensgegenständewerden für das Land erworben.
(2) Landesvermögen, das den Hochschulen dauernd zu dienenbestimmt ist, wird von den Hochschulen verwaltet.
(3) Die Hochschulen können Körperschaftsvermögen haben.Das Nähere über die Verwaltung bestimmt die Grundord-

nung.
Teil 6Aufsicht
§ 105Grundsätze

(1) Die Hochschulen unterstehen in Selbstverwaltungsange-legenheiten der Rechtsaufsicht des Landes.
(2) In Auftragsangelegenheiten unterstehen die Hochschulender Fachaufsicht des Landes.
(3) Das fachlich zuständige Ministerium übt die Aufsicht aus;Rechtsvorschriften, die abweichende Zuständigkeitsregelun-gen enthalten, bleiben unberührt.

§ 106Informationspflicht der Hochschule
Die Hochschule ist verpflichtet, das fachlich zuständigeMinisterium auf Verlangen jederzeit über alle Angelegen-heiten der Hochschule zu unterrichten, insbesondere die Prü-fung an Ort und Stelle zu ermöglichen, mündlich oder schrift-lich zu berichten sowie Akten und sonstige Unterlagen vor-zulegen. An Sitzungen der Gremien kann das fachlich zu-ständige Ministerium teilnehmen.

§ 107Mittel der Aufsicht
(1) Das fachlich zuständige Ministerium kann rechtswidrigeBeschlüsse und Maßnahmen beanstanden; es kann dabei eineFrist zur Aufhebung oder anderweitigen Abhilfe setzen. Be-anstandete Beschlüsse und Maßnahmen dürfen nicht aus-geführt werden; sind sie bereits ausgeführt, kann das fachlichzuständige Ministerium anordnen, dass sie rückgängig ge-macht werden müssen, soweit unentziehbare Rechte Dritternicht entstanden sind.
(2) Werden gesetzliche Pflichten und Aufgaben nicht erfüllt,kann das fachlich zuständige Ministerium anordnen, dass dieHochschule innerhalb einer bestimmten Frist das Erforder-liche zu veranlassen hat.
(3) Die Aufsicht in Auftragsangelegenheiten wird durch Wei-sungen ausgeübt. Vor einer Weisung soll der Hochschule Ge-legenheit zur Stellungnahme gegeben werden.
(4) Kommt die Hochschule einer Aufsichtsmaßnahme nichtfristgerecht nach, kann das fachlich zuständige Ministerium 1. im Fall des Absatzes 1 die beanstandeten Beschlüsse undMaßnahmen aufheben,2. in den Fällen der Absätze 2 und 3 anstelle der Hochschuledas Erforderliche veranlassen.

Teil 7Studierendenschaft
§ 108Rechtsstellung und Aufgaben

(1) Die Studierenden jeder Hochschule bilden eine Studieren-denschaft. Die Studierenden an Hochschulen mit Abteilun-gen oder Fachbereichen an verschiedenen Orten bilden be-sondere örtliche Studierendenschaften. Zur Studierenden-



schaft zählen auch die gemäß § 37Abs. 2 Nr. 2 eingeschriebe-nen Doktorandinnen und Doktoranden.
(2) Die Studierendenschaften sind Körperschaften des öffent-lichen Rechts. Sie verwalten ihre Angelegenheiten im Rahmender Gesetze und ihrer Satzungen selbst.
(3) Jede Studierendenschaft gibt sich1. eine Satzung,2. eine Wahlordnung und3. eine Beitragsordnung.Satzung und Wahlordnung werden vom Studierendenparla-ment mit der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesendenMitglieder beschlossen.
(4) Die Studierendenschaft nimmt unbeschadet der Aufgabender Hochschule Angelegenheiten der ihr angehörenden Stu-dierenden wahr. Ihr obliegt es,1. die Meinungsbildung in der Gruppe der Studierenden zuermöglichen,2. die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesell-schaft wahrzunehmen,3. die Studierenden bei der Durchführung des Studiums zuberaten,4. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule (§ 2), ins-besondere durch Stellungnahmen zu hochschul- oderwissenschaftspolitischen Fragen mitzuwirken,5. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung diepolitische Bildung, das staatsbürgerliche Verantwortungs-bewusstsein und die Bereitschaft ihrer Mitglieder zuraktiven Toleranz sowie zum Eintreten für die Grund-und Menschenrechte zu fördern,6. kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale Belangeihrer Mitglieder wahrzunehmen,7. die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigungvon Frauen und Männern zu fördern und auf die Besei-tigung bestehender Benachteiligungen von Frauen sowievon Menschen mit Behinderungen hinzuwirken,8. die Integration ausländischer Studierender zu fördern,9. unbeschadet der Verpflichtung der Hochschule nach § 2Abs. 4 Satz 3 den Studierendensport zu fördern und10. die überregionalen und internationalen Beziehungenzwischen Studierenden zu pflegen.Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierendenschaftinsbesondere auch zu solchen Fragen Stellung beziehen, diesich mit der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hoch-schulen sowie mit der Anwendung der wissenschaftlichen Er-kenntnisse und der Abschätzung ihrer Folgen für die Gesell-schaft und die Natur beschäftigen. Die Studierendenschaftund ihre Organe können für die Erfüllung ihrer AufgabenMedien aller Art nutzen und in diesen Medien auch die Dis-kussion und Veröffentlichung zu allgemeinen gesellschaft-lichen Fragen ermöglichen. Umfang und Kosten der Medien-nutzung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen müssen ineinem angemessenen Verhältnis zu Umfang und Kosten allerAufgaben der Studierendenschaft stehen. Eine überwiegendeNutzung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen ist unzu-lässig.
(5) Für ihre Zusammenarbeit können die Studierendenschaf-ten aller Hochschulen des Landes eine Konferenz der All-gemeinen Studierendenausschüsse bilden.

§ 109Organe

(1) Organe der Studierendenschaft sind das Studierenden-parlament und der Allgemeine Studierendenausschuss; dieSatzung kann weitere Organe vorsehen.
(2) Mehrere Studierendenschaften an einer Hochschule (§ 108Abs. 1 Satz 2) können Studierendenschaftsausschüsse bilden;diese haben die Aufgabe, die Arbeit der Studierendenschaftenaufeinander abzustimmen, insbesondere eine Mustersatzungzu erstellen.
(3) Die Amtszeit der Organe beträgt ein Jahr. Die Wahl zumStudierendenparlament soll gleichzeitig mit den Wahlen zuden Fachbereichsräten abgehalten werden; allen Wahlberech-tigten ist die Möglichkeit der Briefwahl zu geben. § 37 Abs. 3und 4, § 38 Abs. 1 und 2, § 39 Abs. 1 sowie § 41 Abs. 1 geltenentsprechend.

§ 110Beiträge, Haushalt, Haftung
(1) Für die Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierenden-schaft nach Maßgabe der Beitragsordnung von den ihr ange-hörenden Studierenden Beiträge erheben. In der Beitragsord-nung sind die Beitragspflicht und die Beitragshöhe zu regeln.Sie wird vom Studierendenparlament beschlossen. Die Bei-träge werden von der Hochschulkasse kostenfrei eingezogen.
(2) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studieren-denschaft gelten die §§ 106, 107, 109 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1LHO. Die §§ 1 bis 87 LHO finden entsprechende Anwen-dung, wenn die Studierendenschaft die Aufstellung und Aus-führung des Haushaltsplans, die Rechnungslegung sowie dieRechnungsprüfung nicht in einer Finanzordnung regelt. DerHaushaltsplan der Studierendenschaft ist unverzüglich nachder Genehmigung durch die Präsidentin oder den Präsidentender Hochschule zwei Wochen durch Aushang offen zu legen.Das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofs Rheinland-Pfalzbleibt unberührt.
(3) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nurderen Vermögen.

§ 111Rechtsaufsicht
(1) Die Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht desfachlich zuständigen Ministeriums und der Präsidentin oderdes Präsidenten der Hochschule. Für die Rechtsaufsicht desfachlich zuständigen Ministeriums und der Präsidentin oderdes Präsidenten gelten die §§ 106 und 107 Abs. 1, 2 und 4 ent-sprechend.
(2) Satzung, Wahlordnung, Beitragsordnung und Finanzord-nung bedürfen der Genehmigung des fachlich zuständigenMinisteriums; vor der Genehmigung ist die Präsidentin oderder Präsident der Hochschule zu hören. Satzung und Wahl-ordnung sind dem fachlich zuständigen Ministerium vor derAbstimmung zur rechtlichen Beurteilung vorzulegen.
(3) Der Haushaltsplan der Studierendenschaft und der Jahres-abschluss bedürfen der Genehmigung der Präsidentin oderdes Präsidenten. Die Genehmigung kann nur versagt werden,wenn der beabsichtigte Haushaltsplan und der Jahresab-schluss rechtswidrig sind, insbesondere die Grundsätze derWirtschaftlichkeit verletzen.
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Prüfungssachen werden in nichtöffentlicher Sitzung
behandelt. 2Beschlüsse über Personalangelegenheiten
erfolgen in geheimer Abstimmung.

(3) Die an einer Sitzung eines Gremiums Beteiligten
sind auch nach Beendigung ihrer Mitgliedschaft in
dem Gremium zur Verschwiegenheit über alle in
nichtöffentlicher Sitzung behandelten Angelegenhei-
ten verpflichtet, soweit Personal- oder Prüfungsange-
legenheiten betroffen sind oder die Pflicht zur Ver-
schwiegenheit besonders beschlossen worden ist.

(4) Über die wesentlichen Beratungsgegenstände und
Ergebnisse der Sitzungen des Senats und der Fachbe-
reichsräte ist hochschulöffentlich zu berichten.

§ 65
Studierendenschaft

(1) 1An den Hochschulen werden Studierendenschaf-
ten gebildet. 2Sie sind rechtsfähige Körperschaften des
öffentlichen Rechts und als solche Glied der Hoch-
schule. 3Studierende können ihren Austritt aus der
Studierendenschaft frühestens nach Ablauf eines
Semesters erklären. 4Ein Wiedereintritt ist möglich.
5Der Austritt aus der Studierendenschaft und der
Wiedereintritt sind schriftlich mit der Rückmeldung
zu erklären. 6Die Studierendenschaften unterstehen
der Rechtsaufsicht der Leitung der Hochschulen und
des Ministeriums. 7Sie haben folgende Aufgaben

1. die Meinungsbildung in der Gruppe der Studieren-
den zu ermöglichen;

2. die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und
Gesellschaft wahrzunehmen;

3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule (§§
3 und 4) insbesondere durch Stellungnahmen zu
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hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen
mitzuwirken;

4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ord-
nung die politische Bildung, das staatsbürgerliche
Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft
ihrer Mitglieder zur aktiven Toleranz sowie zum
Eintreten für die Grund- und Menschenrechte zu
fördern;

5. kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale
Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen;

6. die Integration ausländischer Studierender zu för-
dern;

7. den Studentensport zu fördern;
8. die überregionalen und internationalen Studieren-

denbeziehungen zu pflegen.
8Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Studierenden-
schaft insbesondere auch zu solchen Fragen Stellung
beziehen, die sich mit der gesellschaftlichen Aufgaben-
stellung der Hochschulen sowie mit der Anwendung
der wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Abschät-
zung ihrer Folgen für die Gesellschaft und die Natur
beschäftigen. 9Die Studierenden und ihre Organe kön-
nen für die Erfüllung ihrer Aufgaben Medien aller Art
nutzen und in diesen Medien auch die Diskussion und
Veröffentlichung zu allgemeinen gesellschaftlichen
Fragen ermöglichen. 10Umfang und Kosten der Medien-
nutzung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen
müssen in einem angemessenen Verhältnis zu
Umfang und Kosten aller Aufgaben der Studierenden-
schaft stehen. 11Eine überwiegende Nutzung zu allge-
meinen gesellschaftlichen Fragen ist unzulässig.

(2) 1Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegen-
heiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen
selbst. 2Organe der Studierendenschaft sind der Stu-
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dierendenrat und die Fachschaftsräte. 3Der Studieren-
denrat wählt aus seiner Mitte Sprecher oder Spreche-
rinnen, die einzelne Aufgaben wahrnehmen, insbe-
sondere für Finanzen. 4Für die Wahlen zu den Organen
der Studierendenschaft gilt § 62 entsprechend. 5Die
Wahlen sollen gleichzeitig mit den Wahlen zu den Kol-
legialorganen der Hochschule durchgeführt werden.

(3) 1Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung.
2Die Satzung wird vom Studierendenrat mit der Mehr-
heit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen.
3Die Satzung trifft Regelungen insbesondere über:

1. die Zusammensetzung, die Wahl, die Befugnisse
und die Beschlussfassung der Organe der Studie-
rendenschaft,

2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe und die
Bekanntgabe der Beschlüsse,

3. die Gliederung in Fachschaften, die auch fachüber-
greifend gebildet werden können,

4. die Aufstellung und Ausführung des Haushaltspla-
nes und

5. die Finanz- und Beitragsordnung der Studierenden-
schaft.

4Die Satzung ist hochschulintern zu veröffentlichen.

(4) 1Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitglie-
dern zur Erfüllung ihrer Aufgaben Beiträge auf der
Grundlage einer vom Studierendenrat beschlossenen
Beitragsordnung, die insbesondere Bestimmungen
über die Beitragspflicht und die Höhe der Beiträge
enthalten muss. 2Die Beiträge sind für alle Studieren-
den einer Hochschule in gleicher Höhe festzusetzen.
3Die Beiträge werden von der für die Hochschule
zuständigen Kasse kostenfrei eingezogen. 4Die Beiträ-
ge sind bei der Immatrikulation oder Rückmeldung
fällig. 5Nach Maßgabe der §§ 105 bis 112 der Landes-
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haushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt gibt
sich die Studierendenschaft eine Finanzordnung. 6ln
der Finanzordnung sind die Aufstellung und Ausfüh-
rung des Haushaltsplanes, die Rechnungslegung
sowie die Rechnungsprüfung zu regeln. 7lm Haus-
haltsplan sind den Fachschaftsorganen angemessene
Haushaltsmittel zur Verfügung zu stellen. 8Die Haus-
halts- und Wirtschaftsführung der Studierenden-
schaft unterliegt der Prüfung durch den Landesrech-
nungshof. 9Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft
haftet nur deren Vermögen. 10Die Hochschule unter-
stützt die Studierendenschaft bei der räumlichen und
materiellen Ausstattung. 11Das Land weist nach Maß-
gabe des Haushaltsgesetzes den Studierendenschaf-
ten jährlich einen Betrag als Grundfinanzierung zu.

(5) 1Die Studierendenräte der Hochschulen können
eine Konferenz der Studierendenräte bilden. 2Zur Ver-
tretung der Angelegenheiten der Konferenz der Stu-
dierendenräte wählt diese einen Sprecherrat.

Abschnitt 9
Organisation der Hochschule

§ 66
Grundsätze der Organisation

(1) Zentrale Organe der Hochschule sind das Rektorat
und der Senat.

(2) 1Die Hochschule gliedert sich in Fachbereiche oder
vergleichbare Organisationseinheiten, die möglichst
fächerübergreifend die Aufgaben der Hochschule
gemäß § 3 erfüllen. 2Die Mindestausstattung eines
Fachbereiches oder vergleichbarer Organisationsein-
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§ 73 
Rückmeldung und Beurlaubung 

(1) Studierende, die nach Ablauf eines Semesters das Studium in demselben Studiengang fortsetzen wollen, haben sich 
innerhalb der vorgeschriebenen Fristen bei der Universität zurückzumelden. 

(2) Die Rückmeldung ist zu versagen, wenn 
1. den Studierenden das Zeugnis über die bestandene Abschlussprüfung ausgehändigt wurde, sofern nicht eine Fort-

setzung des Studiums zur Wiederholung der Abschlussprüfung zulässig ist oder 
2. die Studierenden eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden haben. 

Eine Rückmeldung unter Wechsel oder Erweiterung des Studiengangs ist nur möglich, wenn die erforderliche Zulas-
sung zum neuen Studiengang nachgewiesen wird. Die Rückmeldung zur Promotion setzt die Zulassung zu einem ent-
sprechenden Promotionsstudiengang oder die Betreuung durch eine Hochschullehrerin/einen Hochschullehrer voraus. 

(3) Auf Antrag können Studierende aus wichtigem Grund vom Studium beurlaubt werden. 

§ 74 
Aufhebung der Einschreibung 

(1) Die Einschreibung ist auf Antrag der/des Studierenden aufzuheben. 

(2) Die Einschreibung ist mit Wirkung vom Zeitpunkt der Aufnahme zurückzunehmen, wenn 
1. sie durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung herbeigeführt wurde oder 
2. sich nachträglich ergibt, dass ein Versagungsgrund nach § 72 Abs. 1 vorgelegen hat. 

Sie ist mit Wirkung für die Zukunft zurückzunehmen, wenn sie auf einer rechtswidrigen Vergabe des Studienplatzes 
beruht und der Zulassungsbescheid deshalb zurückgenommen worden ist. 

(3) Die Einschreibung ist zu widerrufen, wenn Gründe nach § 72 Abs. 1 Nr. 3 oder 6 nachträglich eintreten. 

(4) Die Einschreibung kann widerrufen werden, wenn Studierende 
1. die in dem gewählten Studiengang vorgeschriebenen Leistungsnachweise oder Prüfungen nicht erbringen, 
2. ihr Studium längere Zeit nicht betreiben; diese Voraussetzung gilt als erfüllt, wenn Studierende für mehr als vier 

aufeinander folgende Semester keine nachprüfbaren Leistungen im betreffenden Studiengang erbringen oder wenn 
sie eine Abschlussprüfung bis zum Ablauf der doppelten Regelstudienzeit aus von ihnen zu vertretenden Gründen 
nicht abgelegt haben, 

3. durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforderung zur Gewalt oder Bedrohung mit Gewalt den bestimmungsge-
mäßen Betrieb einer Einrichtung der Universität, die Tätigkeit eines Organs der Universität oder die Durchführung 
einer Veranstaltung der Universität behindern oder ein Mitglied der Universität von der Ausübung seiner Rechte 
und Pflichten abhalten oder abzuhalten versuchen, 

4. Einrichtungen der Universität zu strafbaren Handlungen nutzen oder zu nutzen versuchen. 
Gleiches gilt, wenn Studierende an den in Satz 1 Nr. 3 und 4 genannten Handlungen teilnehmen oder wiederholt An-
ordnungen zuwiderhandeln, die gegen sie von der Universität wegen Verletzung ihrer Pflichten nach § 12 Abs. 5 ge-
troffen worden sind. In diesen Fällen kann mit dem Widerruf der Einschreibung eine Frist bis zur Dauer von zwei Jah-
ren festgesetzt werden, innerhalb der eine erneute Einschreibung an der Universität ausgeschlossen ist. 

§ 75 
Rechtsstellung und Aufgaben der Studierendenschaft 

(1) Die an der Universität eingeschriebenen Studierenden bilden eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Universität 
mit dem Recht der Selbstverwaltung (Studierendenschaft). Die Studierendenschaft hat insbesondere die Aufgabe, die 
fachlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Interessen der Studierenden zu vertreten, zu hochschulpolitischen 
Fragen Stellung zu nehmen, die politische, geistige und musische Bildung der Studierenden zu fördern und den Hoch-
schulsport sowie überregionale und internationale Kontakte zu pflegen. 

(2) Die Studierendenschaft gliedert sich in Fachschaften. Die Fachschaften nehmen in ihrem Bereich die fachlichen 
Belange und hochschulpolitischen Interessen der Studierenden wahr. Sie beraten die Studierenden und tragen zur För-
derung der Studienangelegenheiten bei. Die Satzung der Studierendenschaft trifft Regelungen über die Fachschaftsor-
gane, insbesondere den Fachschaftsrat, sowie Rahmenregelungen für die Fachschaft. 

(3) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament, der Allgemeine Studierendenausschuss und der 
Ältestenrat. Aufgaben, Zuständigkeit und Zusammensetzung der Organe der Studierendenschaft und ihre Gliederung 
regelt die Organisationssatzung der Studierendenschaft; sie kann auch weitere Organe vorsehen. Das Wahlrecht zu den 
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Organen der Studierendenschaft wird in freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Grundsätzen der personalisierten 
Verhältniswahl ausgeübt. Das Nähere regelt die Wahlordnung der Studierendenschaft. 

(4) Die Studierenden entrichten zur Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft für jedes Semester oder Trimester 
Beiträge, die von der Universität unentgeltlich für die Studierendenschaft erhoben werden. Die Höhe setzt die Studie-
rendenschaft durch eine Beitragsordnung fest. In der Beitragsordnung sind die Beitragspflicht und die Beitragshöhe zu 
regeln. Die Beiträge werden erstmals bei der Einschreibung fällig und dann jeweils mit Ablauf der durch die Universi-
tät festgelegten Rückmeldefrist. Der Anspruch auf den Beitrag verjährt in drei Jahren. 

(5) Die Studierendenschaft hat ein eigenes Vermögen. Für ihre Verbindlichkeiten haftet sie nur mit diesem Vermögen. 
Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen des Landes. Die Prü-
fung obliegt dem Rechnungshof des Saarlandes. 

(6) Die Rechtsaufsicht über die Studierendenschaft führt das Universitätspräsidium. Die Satzungen der Studierenden-
schaft bedürfen seiner Zustimmung. Bei Verstößen gegen die gesetzlichen Vorschriften über Haushalts- und Wirt-
schaftsführung kann das Universitätspräsidium eine befristete Verfügungssperre über das Vermögen der Studierenden-
schaft erlassen. 

Kapitel 8 

Staatliche Mitwirkung und Aufsicht 

§ 76 
Staatliches Mitwirkungsrecht 

(1) Ist nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Zustimmung des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft 
vorgesehen, so kann diese aus Rechtsgründen oder wichtigen Sachgründen versagt werden. 

(2) Das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft kann die Universität aus wichtigem Grund auffordern, 
1. eine Fakultät einzurichten, aufzuheben oder die Abgrenzung von Fakultäten zu ändern, 
2. wissenschaftliche Einrichtungen, Betriebseinheiten, Kompetenzzentren und andere Organisationsformen einzurich-

ten, aufzuheben oder ihre Aufgaben zu ändern, 
3. einen Studiengang einzurichten, aufzuheben oder zu ändern sowie 
4. Prüfungsordnungen zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern. 

(3) Als wichtige Sachgründe nach den Absätzen 1 und 2 sind anzusehen, wenn die von der Universität beschlossene 
Regelung oder Maßnahme 

1. nicht die Gewähr für gleichwertige Studienbedingungen und -abschlüsse bietet, 
2. die Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber dem Bund und anderen Ländern gefährdet, 
3. mit der Landeshochschulentwicklungsplanung oder mit den Ziel- und Leistungsvereinbarungen nicht in Einklang 

steht.
Aus den in Absatz 2 genannten Gründen kann das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft die Universität 
auffordern, das Erforderliche zu veranlassen und, wenn die Universität der Aufforderung nicht innerhalb einer be-
stimmten angemessenen Frist nachkommt, die notwendigen Anordnungen an Stelle der Universität treffen. 

(4) Das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft kann die Programme bestimmen, die für die regionale, über-
regionale und internationale Aufgabenteilung und Zusammenarbeit in Forschung, Lehre und Studium bei der Einrich-
tung von Studiengängen und bei der Bildung von Schwerpunkten der Forschung zu berücksichtigen sind. Es hört vor-
her die Universität. 

(5) Das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft hat das Recht, sich von der Universität über ihre Struktur- 
und Entwicklungsvorstellungen informieren zu lassen. 

§ 77 
Rechtsaufsicht

(1) Die Universität nimmt ihre Selbstverwaltungsangelegenheiten unter der Rechtsaufsicht des Ministeriums für Bil-
dung, Kultur und Wissenschaft wahr. Das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft sorgt in Ausübung der 
Rechtsaufsicht dafür, dass die Universität Recht und Gesetz beachtet und ihre Verpflichtungen aus den Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen sowie die aus Staatsverträgen resultierenden Verpflichtungen erfüllt (Körperschaftsaufsicht). 

(2) Das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft kann rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen und Unterlas-
sungen der Universität unbeschadet der Verantwortung des Universitätspräsidiums und des Dekanats beanstanden und 
Abhilfe verlangen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Kommt die Universität einer Aufforderung des 
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2. ihr Studium längere Zeit nicht betreiben, die Hochschule hat hierfür den Nachweis zu erbringen; wer mehr als 14 

Semester eingeschrieben ist, hat den Nachweis zu erbringen, dass sie/er das Studium betreibt, 

3. durch Anwendung von Gewalt, durch Aufforderung zur Gewalt oder Bedrohung mit Gewalt den bestimmungsge-

mäßen Betrieb einer Einrichtung der Fachhochschule, die Tätigkeit eines Organs der Fachhochschule oder die 

Durchführung einer Veranstaltung der Fachhochschule behindern oder ein Mitglied der Fachhochschule von der 

Ausübung seiner Rechte und Pflichten abhalten oder abzuhalten versuchen, 

4. Einrichtungen der Fachhochschule zu strafbaren Handlungen nutzen oder zu nutzen versuchen. 

Gleiches gilt, wenn Studierende an den in Nummer 3 und 4 genannten Handlungen teilnehmen oder wiederholt Anord-

nungen zuwiderhandeln, die gegen sie von der Fachhochschule wegen Verletzung ihrer Pflichten nach § 12 getroffen 

worden sind. In diesen Fällen kann mit dem Widerruf der Einschreibung eine Frist bis zur Dauer von zwei Jahren fest-

gesetzt werden, innerhalb deren eine erneute Einschreibung an der Fachhochschule ausgeschlossen ist. 

Abschnitt 2 

Studierendenschaft

§ 72 

Rechtsstellung und Aufgaben

(1) Die an der Fachhochschule eingeschriebenen Studierenden bilden die Studierendenschaft. Die Studierendenschaft 

ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Fachhochschule mit dem Recht der Selbstverwaltung und der Erhebung von 

Beiträgen.

(2) Die Studierendenschaft hat unbeschadet der Zuständigkeit der Fachhochschule die Interessen ihrer Mitglieder im 

Rahmen dieses Gesetzes zu vertreten. Ihr obliegt es 

1. die fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Studierenden zu vertreten, 

2. zu hochschulpolitischen Fragen Stellung zu nehmen, 

3. die politische Bildung sowie die geistigen und musischen Interessen der Studierenden zu fördern, 

4. die überregionalen und internationalen studierenden Beziehungen zu pflegen und 

5. unbeschadet der Verpflichtung der Fachhochschule nach § 2 Abs. 5 Satz 2 den Studierendensport zu pflegen. 

(3) Die Studierendenschaft gibt sich 

1. eine Satzung, 

2. eine Wahlordnung und 

3. eine Beitragsordnung. 

Satzung und Wahlordnung werden vom Studierendenparlament mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 

beschlossen. 

Die Satzung der Studierendenschaft muss insbesondere Bestimmungen enthalten über 

1. die Zusammensetzung, die Wahl, die Einberufung, die Aufgaben und die Beschlussfassung der Organe der Studie-

rendenschaft, 

2. die Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplanes der Studierendenschaft, 

3. das Verfahren bei Vollversammlungen und die Dauer der Abstimmung und 

4. die Bekanntgabe der Organbeschlüsse. 

(4) Die Rechtsaufsicht über die Studierendenschaft führt für das Land die Rektorin/ der Rektor; die Vorschriften des § 

109 über die Körperschaftsaufsicht gelten sinngemäß. Satzung, Wahlordnung und Beitragsordnung bedürfen der Zu-

stimmung des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft; vor der Zustimmung ist die Rektorin/der Rektor zu 

hören. Satzung, Wahlordnung und Beitragsordnung sind dem Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft vor 

der Abstimmung gemäß Absatz 3 Satz 2 rechtzeitig zur rechtlichen Beurteilung vorzulegen. 

§ 73 

Organe

(1) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament und der Allgemeine Studierendenausschuss; die 

Satzung kann weitere Organe vorsehen. 

(2) Die Amtszeit der Organe wird in der Satzung bestimmt; sie beträgt mindestens ein Jahr. § 14 Abs. 1 gilt entspre-

chend.

§ 74 

Fachschaften

(1) Die Studierendenschaft gliedert sich nach Maßgabe ihrer Satzung in Fachschaften. Aufgabe der Fachschaften ist es, 
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die gemeinsamen fachlichen Belange der Studierenden eines Fachbereichs, eines oder mehrerer verwandter Studien-

gänge zu vertreten. 

(2) Die Satzung der Studierendenschaft trifft Regelungen über die Fachschaftsorgane, insbesondere den Fachschaftsrat, 

sowie Rahmenregelungen für die Fachschaft. In den Rahmenregelungen sind insbesondere die Grundzüge der Zusam-

mensetzung, der Einberufung, der Aufgaben, der Beschlussfassung und der Amtszeit der Organe sowie der Mittelzu-

weisung an die Fachschaft und der Mittelbewirtschaftung durch die Fachschaft festzulegen. 

§ 75 

Beiträge, Haushalt, Haftung

(1) Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erhebt die Studierendenschaft nach Maßgabe der Beitragsordnung von 

ihren Mitgliedern Beiträge. In der Beitragsordnung sind die Beitragspflicht und die Beitragshöhe zu regeln. Sie wird 

vom Studierendenparlament beschlossen. 

(2) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmun-

gen des Landes. Die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft obliegt dem Rechnungshof 

des Saarlandes. 

(3) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren Vermögen. 

Kapitel 8 

Finanzwesen

§ 76 

Vermögen und Einnahmen

(1) Die Fachhochschule hat eigenes Vermögen. 

(2) Die Fachhochschule erhebt Gebühren und Entgelte nach Maßgabe des Saarländischen Hochschulgebührengesetzes. 
16

§ 77 

Haushalt

(1) Der Haushalt der Fachhochschule bildet im Landeshaushalt ein Kapitel im Einzelplan des Ministeriums für Bildung, 

Kultur und Wissenschaft. Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Fachhochschule gelten die allgemei-

nen gesetzlichen Bestimmungen des Landes. Ebenso gelten die von der Landesregierung oder von einem Ministerium 

hierzu erlassenen Durchführungs- bzw. Ausführungsbestimmungen. 

(2) Die Prüfung der Haushaltsführung und Rechnungslegung der Fachhochschule obliegt dem Rechnungshof des Saar-

landes. 

§ 78 

Verteilung der Haushaltsmittel

(1) Die Hochschulleitung verteilt die Stellen und Mittel auf die Fachbereiche und die Besonderen Gliederungen nach 

den bei der Erfüllung der Aufgaben vorhandenen Belastungen und erbrachten Leistungen in angewandter Forschung 

und Lehre. Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags zu berücksichtigen. Die Grund-

sätze der leistungsbezogenen Verteilung werden vom Senat festgelegt und dem Wissenschaftlichen Beirat zur Stellung-

nahme zugeleitet. 

(2) Die Verteilung der Stellen und Mittel innerhalb eines Fachbereichs erfolgt nach Maßgabe des Absatzes 1 durch die 

Fachbereichsleitung. Die Grundsätze der leistungsbezogenen Verteilung werden vom Fachbereichsrat festgelegt. 

(3) Die Hochschulleitung bildet vor der Verteilung von Stellen und Mitteln nach Absatz 1 einen zentralen Verfügungs-

fonds zur befristeten, leistungsbezogenen Ausstattung besonderer Förderungsschwerpunkte. Der Senat stellt die Grund-

sätze für die Verteilung der Mittel aus dem zentralen Verfügungsfonds auf. Unbeschadet von Satz 1 ist eine ausrei-

chende zentrale Reserve für die Deckung eines dringenden, nicht vorhersehbaren Bedarfs zu bilden. 

(4) Die Verteilung der Haushaltsmittel nach den Absätzen 1 bis 3 erfolgt unter Berücksichtigung des Fachhochschul-

                                                          
16 Vgl. BS-Nr. 221-2. 
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schule für Musik Saar und an weiteren besuchten Hochschulen anzugeben. Das Ministerium für Bildung, Kultur und 
Wissenschaft bestimmt durch Rechtsverordnung 13 die anzugebenden Daten und die Zwecke, für die sie verarbeitet 
oder genutzt werden. 

(2) Die nach Absatz 1 erhobenen Daten dürfen nur übermittelt werden, soweit die oder der Betroffene einwilligt oder 
die Hochschule auf Grund einer Rechtsvorschrift dazu berechtigt ist. 

(3) Soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften über den Schutz per-
sonenbezogener Daten 14 anzuwenden. 

(4) Die Hochschule darf personenbezogene Daten von anderen Stellen in ihrem Auftrag verarbeiten lassen. Sie hat den 
Auftragnehmer unter besonderer Berücksichtigung der Eignung und Zuverlässigkeit sorgfältig auszuwählen. Zur Ver-
meidung von Verletzungen der Persönlichkeitsrechte sind geeignete organisatorische und technische Maßnahmen zu 
vereinbaren. Der Auftragnehmer und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind auf Verschwiegenheit zu verpflich-
ten. Die Hochschule kann dem Auftragnehmer in jeder Phase der Datenverarbeitung Weisungen erteilen. 

(5) Personenbezogene Daten dürfen nur so lange gespeichert werden, als sie zur Aufgabenwahrnehmung erforderlich 
sind. Das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft bestimmt die Aufbewahrungsfristen durch Rechtsverord-
nung.13

(6) Das Informationsrecht nach den §§ 83 Abs. 3 und 84 Abs. 2 sowie die Regelungen des Hochschulstatistikgesetzes 
über die Übermittlung von Daten in anonymisierter Form an das Statistische Amt bleiben unberührt. 

2. Abschnitt 

Studentenschaft

§ 77 
Rechtsstellung und Aufgaben 

(1) Die an der Hochschule für Musik Saar eingeschriebenen Studentinnen und Studenten bilden die Studentenschaft. 
Die Studentenschaft ist eine rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hochschule. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten im 
Rahmen der Gesetze und ihrer Satzung selbst. 

(2) Die Studentenschaft hat unbeschadet der Zuständigkeit der Hochschule für Musik Saar die Interessen ihrer Mitglie-
der im Rahmen dieses Gesetzes zu vertreten. Ihr obliegt es 

1. die fachlichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Studentinnen und der Studenten zu vertreten, 
2. zu hochschulpolitischen Fragen Stellung zu nehmen, 
3. die politische Bildung sowie die geistigen und musischen Interessen der Studentinnen und Studenten zu fördern, 
4. die überregionalen und internationalen Studentenbeziehungen zu pflegen und 
5. unbeschadet der Verpflichtung der Hochschule nach § 1 Abs. 7 Satz 2 den Studentensport zu pflegen. 

(3) Die Studentenschaft gibt sich 
1. eine Satzung, 
2. eine Wahlordnung und 
3. eine Beitragsordnung. 

Satzung und Wahlordnung werden vom Studentenparlament mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder be-
schlossen.

(4) Die Satzung der Studentenschaft muss insbesondere Bestimmungen enthalten über 
1. die Zusammensetzung, die Wahl, die Einberufung, die Aufgaben und die Beschlussfassung der Organe der Studen-

tenschaft,
2. die Aufstellung und den Vollzug des Haushaltsplans der Studentenschaft, 
3. das Verfahren bei Vollversammlungen und die Dauer der Abstimmung und 
4. die Bekanntgabe der Organbeschlüsse. 

(5) Die Rechtsaufsicht über die Studentenschaft führt für das Land die Rektorin oder der Rektor; die Vorschriften des § 
83 über die Körperschaftsaufsicht gelten sinngemäß. Satzung, Wahlordnung und Beitragsordnung bedürfen der Zu-
stimmung des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft; vor der Zustimmung ist die Rektorin oder der Rek-
tor zu hören. Satzung, Wahlordnung und Beitragsordnung sind dem Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft 

                                                          
13 StudDatVO vgl. BS-Nr. 221-1-11. 
14 SDSG vgl. BS-Nr. 205-4. 
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vor der Abstimmung gemäß Absatz 3 Satz 2 rechtzeitig zur rechtlichen Beurteilung vorzulegen. 

§ 78 
Organe

(1) Organe der Studentenschaft sind das Studentenparlament und der Allgemeine Studentenausschuss; die Satzung 
kann weitere Organe vorsehen. 

(2) Die Amtszeit der Organe beträgt ein Jahr. Die Wahlen zum Studentenparlament sollen gleichzeitig mit den Wahlen 
zum erweiterten Senat, dem Senat und den Fachbereichsräten und den Studienbereichskonferenzen durchgeführt wer-
den; § 14 Abs. 1 gilt entsprechend. 

§ 79 
Fachschaften

(1) Die Studentenschaft gliedert sich nach Maßgabe ihrer Satzung in Fachschaften. Aufgabe der Fachschaften ist es, die 
gemeinsamen fachlichen Belange der Studentinnen und Studenten eines Fachbereichs, eines Studienbereichs oder eines 
oder mehrerer verwandter Studiengänge zu vertreten. 

(2) Die Satzung der Studentenschaft trifft Regelungen über die Fachschaftsorgane, insbesondere den Fachschaftsrat, 
sowie Rahmenregelungen für die Fachschaft. In den Rahmenregelungen sind insbesondere die Grundzüge der Zusam-
mensetzung, der Einberufung, der Aufgaben, der Beschlussfassung und der Amtszeit der Organe sowie der Mittelzu-
weisung an die Fachschaft und der Mittelbewirtschaftung durch die Fachschaft festzulegen. 

§ 80 
Beiträge, Haushalt, Haftung 

(1) Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erhebt die Studentenschaft nach Maßgabe der Beitragsordnung von ihren 
Mitgliedern Beiträge. In der Beitragsordnung sind die Beitragspflicht und die Beitragshöhe zu regeln. Sie wird vom 
Studentenparlament beschlossen. 

(2) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studentenschaft gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen 
des Landes. Die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studentenschaft obliegt dem Rechnungshof des 
Saarlandes.

(3) Für Verbindlichkeiten der Studentenschaft haftet nur deren Vermögen. 

9. Kapitel 

Staatliche Mitwirkung und Aufsicht 

§ 81 
Staatliche Mitwirkungsrechte 

(1) Ist nach den Vorschriften dieses Gesetzes die Zustimmung des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft 
zu Ordnungen der Hochschule für Musik Saar vorgesehen, so kann diese aus Rechtsgründen oder wichtigen Sachgrün-
den versagt werden; im Übrigen bleiben die besonderen Zustimmungserfordernisse nach diesem Gesetz unberührt. 

(2) Regt das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft den Erlass oder die Änderung von Ordnungen der 
Hochschule für Musik Saar an, müssen die zuständigen Organe darüber beraten und beschließen. 

(3) Das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft kann die Hochschule für Musik Saar aus wichtigem Grund 
auffordern,

1. Besondere Gliederungen (§ 34) zu errichten, aufzuheben oder ihre Aufgaben zu ändern, 
2. einen Studiengang einzurichten, aufzuheben oder zu ändern sowie 
3. Prüfungsordnungen zu erlassen, aufzuheben oder zu ändern. 

Die Aufforderung, eine Prüfungsordnung aufzuheben oder zu ändern, ist nur zulässig, wenn ein Grund vorliegt, der zur 
Versagung der Zustimmung zu einer entsprechenden Ordnung berechtigen würde. 

(4) Die Aufforderung nach Absatz 3 wird gegenüber der Rektorin oder dem Rektor erklärt. Mit der Aufforderung kann 
eine angemessene Frist gesetzt werden, in der die notwendigen Beschlüsse zu fassen sind. Kommen die zuständigen 
Organe der Aufforderung nicht innerhalb dieser Frist nach, kann das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft 
die notwendigen Anordnungen anstelle der Hochschule für Musik Saar treffen. Es hört vorher die zuständigen Organe. 
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1. befristeter Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen oder von der Teilnahme an einzelnen 
Veranstaltungen der Hochschule,

2. Ausschluss vom Studium für bis zu zwei Jahre.

1. die Wahrnehmung der hochschulpolitischen, hochschulinternen, sozialen und kulturellen Belange der 
Studenten,

2. die Unterstützung der wirtschaftlichen und sozialen Selbsthilfe der Studenten,
3. die Förderung des freiwilligen Studentensports, unbeschadet der Zuständigkeit der Hochschule,
4. die Pflege der überregionalen und internationalen Studentenbeziehungen,
5. die Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der

Studenten.

1. die Zusammensetzung, die Befugnisse und das Verfahren der Organe der Studentenschaft,

unbeschadet einer straf- oder arbeitsrechtlichen Maßnahme oder disziplinarrechtlichen Verfolgung eine
Ordnungsmaßnahme verhängen. Ordnungsmaßnahmen sind:

§ 73 

Ordnungsverfahren

(1) Über die Verhängung von Ordnungsmaßnahmen entscheidet ein Ordnungsausschuss, dem je ein Vertreter der
Mitgliedergruppen (§ 67 Abs. 1) sowie eine unabhängige Persönlichkeit als Vorsitzender angehören. Das
studentische Mitglied des Ordnungsausschusses wird für die Dauer eines Jahres, der Vorsitzende und die übrigen
Mitglieder werden für vier Jahre gewählt. Der Vorsitzende soll die Befähigung zum Richteramt besitzen und nicht
Mitglied der Hochschule sein.

(2) Ein Ordnungsverfahren wird eingeleitet auf Antrag des Rektors, des Kanzlers oder der von dem
Ordnungsverstoß betroffenen Personen, Organe oder Gremien. Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
kann den Kanzler zur Einleitung des Ordnungsverfahrens anweisen. Die Weisung oder der Antrag können bis zur
Entscheidung des Ordnungsausschusses zurückgenommen werden.

(3) Ein Hochschulmitglied, das einen Ordnungsverstoß begangen hat, kann durch den Rektor nach Rücksprache
mit dem Vorsitzenden des Ordnungsausschusses für bis zu sechs Wochen von der Nutzung der Hochschule
ausgeschlossen werden, wenn zu erwarten ist, dass der Ordnungsausschuss einen befristeten Ausschluss verhängen
wird. Der vom Rektor verhängte Ausschluss ist auf die Ordnungsmaßnahme nach § 72 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2
anzurechnen.

(4) Das Wahlververfahren für die Mitglieder des Ordnungsausschusses und das Ordnungsverfahren regelt das
Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst durch eine Rechtsverordnung.

Abschnitt 2 

Studentenschaft

§ 74 

Rechtsstellung und Aufgaben der Studentenschaft

(1) Die immatrikulierten Studenten einer Hochschule bilden die Studentenschaft. Die Studentenschaft ist eine
rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie hat das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze.

(2) Die Studentenschaft wirkt an der Selbstverwaltung der Hochschule nach Maßgabe dieses Gesetzes und der
Grundordnung der Hochschule mit. Sie steht unter der Rechtsaufsicht des Freistaates Sachsen, die vom 
Rektoratskollegium der Hochschule ausgeübt wird. § 64 Abs. 1 gilt entsprechend.

(3) Die Studentenschaft hat folgende Aufgaben:

§ 75 

Satzungen der Studentenschaft

(1) Die Studentenschaft regelt ihre innere Ordnung durch eine Satzung. Die Satzung bestimmt die Gliederung der 
Studentenschaft in Fachschaften. Die Studenten einer Fakultät oder eines Fachbereichs bilden je eine Fachschaft.
Umfasst eine Fakultät oder ein Fachbereich mehrere Fachrichtungen (Fächerkomplexe), kann die Satzung
vorsehen, dass in einer Fakultät oder einem Fachbereich mehrere Fachschaften gebildet werden. Auf die Bildung
von Fachschaftsräten kann verzichtet werden, wenn eine Studentenschaft weniger als 2 000 Studenten umfasst. In
diesem Fall gelten die Bestimmungen über die Fachschaftsräte für den Studentenrat entsprechend. Die Satzung
kann eine Vertretung der ausländischen Studenten vorsehen.

(2) Die Satzung kann vorsehen, dass zu einzelnen Fragen, die sich auf die Aufgaben nach § 74 Abs. 3 beziehen,
Studentenbegehren und Studentenentscheide durchgeführt werden. Die Studenten können ein Studentenbegehren
mit dem Ziel in Gang setzen, einen Studentenentscheid herbeizuführen. Ein Studentenentscheid findet statt, wenn
mindestens 15 vom Hundert der Studenten dem Studentenbegehren zustimmen. Bei dem Studentenentscheid wird
mit Ja oder Nein gestimmt. Es entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.

(3) Die Satzung enthält darüber hinaus insbesondere Bestimmungen über
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2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe und den Verlust der Mitgliedschaft in den Organen,
3. die Bekanntgabe der Beschlüsse,
4. die Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftsplans und die Rechnungslegung sowie die

Rechnungsprüfung,
5. die Vertretung der ausländischen Studenten im Studentenrat.

1. die für sie geltende Satzung oder Finanzordnung oder
2. eine entsprechende Vorschrift der Vorläufigen Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Vorläufige

(4) Die Bestimmungen über die in Absatz 3 Nr. 4 genannten Angelegenheiten können auch in einer besonderen
Satzung (Finanzordnung) getroffen werden.

§ 76 

Wahlen

(1) Die Organe der Studentenschaft werden in geheimer Wahl nach der Wahlordnung der Hochschule gewählt.

(2) Die Studenten einer Fachschaft wählen den Fachschaftsrat. Jeder Fachschaftsrat wählt bis zu fünf Vertreter in
den Studentenrat.

§ 77 

Organe der Studentenschaft

(1) Organe der Studentenschaft sind der Studentenrat und, sofern die Satzung dies vorsieht, die Fachschaftsräte.

(2) Der Studentenrat vertritt die Studentenschaft im Rahmen der Aufgaben nach § 74 Abs. 3. Der Studentenrat
kann aus seiner Mitte Sprecher wählen, die einzelne Aufgaben nach § 74 Abs. 3 wahrnehmen. Rechtsgeschäftliche
Erklärungen müssen von mindestens zwei Mitgliedern des Studentenrates gemeinschaftlich abgegeben werden.
Die Satzungen sowie Satzungsänderungen beschließt der Studentenrat mit einer Mehrheit von mindestens
zwei Dritteln seiner Mitglieder.

(3) Soweit dem Senat kein Mitglied des Studentenrates angehört, kann der Studentenrat einen Vertreter mit
beratender Stimme in den Senat entsenden.

(4) Die Fachschaftsräte vertreten die Studenten einer Fachschaft im Rahmen der Aufgaben nach § 74 Abs. 3. Die
Fachschaften fördern die fachlichen Interessen der Studenten und die Studienangelegenheiten des Faches.

§ 78 

Zusammenarbeit der Studentenräte

Die Studentenräte der Hochschulen des Freistaates Sachsen bilden die Konferenz der Sächsischen Studentenräte.
Zur Vertretung ihrer Angelegenheiten wählt sie einen Landessprecherrat. Das Nähere regelt eine Satzung der
Konferenz der Studentenräte, die der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der Studentenräte der
Hochschulen bedarf.

§ 79 

Finanzwesen der Studentenschaft

(1) Die immatrikulierten Studenten sind verpflichtet, zur Erfüllung der Aufgaben der Studentenschaft und der
Fachschaften Beiträge zu entrichten. Der Studentenrat beschließt eine Beitragsordnung, die insbesondere
Bestimmungen über die Beitragspflicht und die Höhe der Beiträge enthalten muss. Die Beiträge sind für alle
Studenten einer Hochschule in gleicher Höhe festzusetzen, wobei zweckgebundene Beitragsanteile
standortbezogen erhoben werden können. Dabei sind die Beiträge auf das Maß zu beschränken, das nach den
Grundsätzen einer sparsamen Wirtschaftsführung zur Erfüllung der Aufgaben nach § 74 Abs. 3 erforderlich ist und
die sozialen Verhältnisse der Studenten angemessen berücksichtigt. Die Beiträge sind bei der Immatrikulation oder
Rückmeldung fällig. Die Immatrikulation oder Rückmeldung ist zu versagen, wenn die Beiträge nicht entrichtet
worden sind. Sie werden von der für die Hochschule zuständigen Kasse kostenfrei eingezogen.

(2) Der Studentenrat stellt jährlich einen Wirtschaftsplan auf, der die zur Erfüllung der Aufgaben der
Studentenschaft und der Fachschaften erforderlichen Aufwendungen und Erträge sowie die Entwicklung des
Vermögens der Studentenschaft enthalten muss. Der Studentenrat ernennt aus seinen Reihen einen
Verantwortlichen für die Aufstellung und Ausführung des Wirtschaftsplanes. Die Entlastung des Verantwortlichen
erfolgt durch den Studentenrat aufgrund des Berichtes der Innenrevision der Hochschule.

(3) Die Beitragsordnung bedarf der Genehmigung durch das Rektoratskollegium der Hochschule. Der 
Wirtschaftsplan wird dem Rektoratskollegium der Hochschule rechtzeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres 
vorgelegt.

(4) Der Jahresabschluss der Studentenschaft ist durch die Innenrevision der Hochschule zu prüfen. Das Nähere
regelt die Satzung oder eine Finanzordnung. Die Wirtschaftsführung der Studentenschaft unterliegt der Prüfung
durch den Sächsischen Rechnungshof.

(5) Verstößt die Studentenschaft in der Wirtschaftsführung in erheblichem Maße gegen
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Sächsische Haushaltsordnung – SäHO ) vom 19. Dezember 1990 (SächsGVBl. S. 21), geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes vom 19. Oktober 1998 (SächsGVBl. S. 505),

erlässt das Rektoratskollegium eine Verfügungssperre über die finanziellen Mittel der Studentenschaft. In
begründeten Fällen kann es die jeweils erforderlichen Mittel zur Erfüllung gesetzmäßiger Aufgaben freigeben. Die
Verfügungssperre tritt mit dem Ende der Amtszeit des Studentenrates außer Kraft. 

§ 80 

Haftung

Die Studentenschaft hat ein eigenes Vermögen. Für Verbindlichkeiten der Studentenschaft haftet nur dieses
Vermögen.

Abschnitt 3 

Die Fakultät

§ 81 

Fakultäten und Fachbereiche

(1) Die organisatorische Grundeinheit der Universität ist die Fakultät, die der Fach- und Kunsthochschulen der
Fachbereich. Die Regelungen dieses Gesetzes für die Fakultäten gelten entsprechend für die Fachbereiche.

(2) Die Fakultät erfüllt in ihrem Bereich Aufgaben der Universität vor allem in Bezug auf Lehre und Forschung
und gewährleistet ein ordnungsgemäßes Lehrangebot ihrer zur Lehre verpflichteten Mitglieder.

§ 82 

Bildung der Fakultät

(1) Die Gliederung der Hochschule in mindestens vier und in der Regel höchstens 15 Fakultäten wird vom Senat
mit Zustimmung des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst festgelegt. Eine Fakultät soll verwandte und
benachbarte Fachgebiete umfassen und in der Regel über mindestens zehn Professorenstellen verfügen.
Kunsthochschulen können in der Grundordnung Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 vorsehen.

(2) Die innere Ordnung der Fakultät wird durch eine Fakultätsordnung geregelt, die der Fakultätsrat beschließt. Sie
bestimmt, ob neben dem Fakultätsrat und dem Dekan ein Dekanatskollegium aus dem Dekan, den Prodekanen und
den Studiendekanen als weiteres Organ gebildet wird. In diesem Fall regelt sie auch, welche Aufgaben des Dekans 
und des Fakultätsrates vom Dekanatskollegium wahrzunehmen sind. Die Fakultätsordnung muss vorsehen, dass
Beschlüsse des Dekanatskollegiums nicht gegen die Stimme des Dekans gefasst werden können. Sie kann die

Einrichtung von Kommissionen vorsehen. Sie bedarf der Genehmigung des Senats. XXX

§ 83 

Fakultätsrat

(1) Der Fakultätsrat besteht, soweit die Grundordnung nichts anderes bestimmt, je nach Größe der Fakultät im
Verhältnis zu den anderen Fakultäten der eigenen Hochschule aus elf, 15, 21 oder 31 gewählten Mitgliedern. Ein
Fakultätsrat von 31 zu wählenden Mitgliedern ist nur für besonders große Fakultäten vorzusehen.

(2) Bei elf zu wählenden Mitgliedern sind sechs aus der Gruppe der Hochschullehrer, zwei aus der Gruppe der
akademischen Mitarbeiter, zwei aus der Gruppe der Studenten und einer aus der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter
zu wählen. Bei 15 zu wählenden Mitgliedern sind acht aus der Gruppe der Hochschullehrer, drei aus der Gruppe
der akademischen Mitarbeiter, drei aus der Gruppe der Studenten und einer aus der Gruppe der sonstigen
Mitarbeiter zu wählen. Bei 21 zu wählenden Mitgliedern sind elf aus der Gruppe der Hochschullehrer, vier aus der
Gruppe der akademischen Mitarbeiter, vier aus der Gruppe der Studenten und zwei aus der Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter zu wählen. Bei 31 zu wählenden Mitgliedern sind 16 aus der Gruppe der Hochschullehrer, sechs aus
der Gruppe der akademischen Mitarbeiter, sechs aus der Gruppe der Studenten und drei aus der Gruppe der 
sonstigen Mitarbeiter zu wählen.

(3) Für Fakultäten mit nicht mehr als 15 Professorenstellen kann die Grundordnung vorsehen, dass der Fakultätsrat
aus sieben Mitgliedern besteht, von denen vier von der Gruppe der Hochschullehrer, eines von der Gruppe der 
akademischen Mitarbeiter, eines von der Gruppe der Studenten und eines von der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter

zu wählen sind. XXXI

§ 84 

Wahlen zum Fakultätsrat

(1) Die Gruppen der Hochschullehrer, der akademischen Mitarbeiter und der sonstigen Mitarbeiter wählen ihre
Vertreter getrennt direkt in den Fakultätsrat. Die Vertreter der Studenten im Fakultätsrat werden vom
Fachschaftsrat gewählt. Bestehen in einer Fakultät mehrere Fachschaftsräte, werden die Vertreter durch einen
Konvent der Fachschaftsräte gewählt. Hat die Studentenschaft nach § 75 Abs. 1 Satz 5 auf die Bildung eines
Fachschaftsrates bei einer Fakultät verzichtet, wählt der Studentenrat Studenten der Fakultät als Vertreter der
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Rahmen ihrer Dienstaufgaben auch Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion oder zu zusätzlichen
wissenschaftlichen Leistungen erhalten.

(4) Die Hochschule beschäftigt die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristet oder
unbefristet im Beamtenverhältnis oder im privatrechtlichen Dienstverhältnis.

(5) Einstellungsvoraussetzungen für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind neben den
allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen

bei Einstellung in ein befristetes Beamten- oder Angestelltenverhältnis ein den Anforderungen der
dienstlichen Aufgaben entsprechendes abgeschlossenes Hochschulstudium; ergänzend kann die
Promotion gefordert werden, wenn sie für die vorgesehene Dienstleistung erforderlich ist;

1.

bei der Einstellung in das Beamtenverhältnis auf Probe oder auf Lebenszeit oder in ein
unbefristetes Angestelltenverhältnis ein den Anforderungen der dienstlichen Aufgabe
entsprechendes abgeschlossenes Hochschulstudium und der Nachweis einer qualifizierten
Promotion. In besonderen Ausnahmefällen kann eine qualifizierte Zweite Staatsprüfung an die
Stelle der Promotion treten oder auf die Promotion verzichtet werden; in künstlerischen Fächern
wird eine Promotion nicht vorausgesetzt.

2.

§ 69

Studentische und wissenschaftliche
Hilfskräfte

(1) Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte haben die Aufgabe, Studierende durch Tutorien in
ihrem Studium zu unterstützen und Dienstleistungen in Forschung und Lehre zu erbringen.

(2) Studentische Hilfskräfte sollen in ihrem Studium so weit fortgeschritten sein, dass die ihnen
übertragenen Arbeiten zugleich der eigenen wissenschaftlichen Weiterbildung dienen können;
wissenschaftliche Hilfskräfte müssen ein Hochschulstudium abgeschlossen haben.

(3) Die Beschäftigung als studentische oder wissenschaftliche Hilfskraft erfolgt auf der Grundlage eines
privatrechtlichen Arbeitsverhältnisses für jeweils bis zu sechs Monate. Sie darf bei studentischen oder
wissenschaftlichen Hilfskräften jeweils vier Jahre nicht überschreiten. Die Hochschule kann das Nähere
durch Satzung regeln.

§ 70

Lehrverpflichtung

(1) Das Ministerium legt den Umfang der regelmäßigen Lehrverpflichtung des hauptamtlichen
wissenschaftlichen und künstlerischen Personals in einer Verordnung fest.

(2) Für die Dauer von in der Regel einem Semester kann die Hochschule Professorinnen und Professoren
nach mindestens sieben gelesenen Semestern zur Förderung ihrer dienstlichen Forschungstätigkeit, zur
Förderung künstlerischer Entwicklungsvorhaben, für eine ihrer Fortbildung dienliche praxisbezogene
Tätigkeit oder für die Durchführung anwendungsbezogener Forschungs- und Entwicklungsvorhaben von
der Verpflichtung zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen unter Belassung ihrer Bezüge befreien. Eine
Befreiung setzt voraus, dass die vollständige und ordnungsgemäße Durchführung der Lehre einschließlich
der Prüfungen und die Betreuung der Studierenden und wissenschaftlichen Arbeiten nicht beeinträchtigt
werden. Die Hochschule regelt die Voraussetzungen und das Verfahren in einer Satzung.

§ 71

Angehörige des öffentlichen Dienstes

(1) Die Beamtinnen und Beamten und die Angestellten an den Hochschulen sind Angehörige des
öffentlichen Dienstes des Landes Schleswig-Holstein, das auch deren Dienstherr beziehungsweise
Arbeitgeber ist.

(2) Dienstvorgesetzter der Mitglieder des Präsidiums ist das Ministerium. Die Präsidentinnen oder
Präsidenten sind Dienstvorgesetzte aller Beamtinnen und Beamten an ihrer Hochschule.

Siebenter Abschnitt:

Studierendenschaft

§ 72

Rechtsstellung, Aufgaben, Organe

(1) Die an der Hochschule eingeschriebenen Studierenden bilden die Studierendenschaft. Die
Studierendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. Sie nimmt ihre
Angelegenheiten selbstständig wahr und untersteht der Rechtsaufsicht des Präsidiums.

(2) Die Studierendenschaft hat die Aufgabe, die Interessen der Studierenden wahrzunehmen und bei der
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Verwirklichung von Zielen und Aufgaben der Hochschule mitzuwirken. Ihre Aufgabe ist es insbesondere,

die hochschulpolitischen Belange der Studierenden zu vertreten; dazu gehören auch alle Belange,
die das Hochschulwesen berühren, und Stellungnahmen, die erkennbar an hochschulpolitische
Fragen anknüpfen,

1.

die politische Bildung und das staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein der Studierenden
sowie ihre Bereitschaft zum Einsatz für die Grund- und Menschenrechte und zur Toleranz auf der
Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung zu fördern,

2.

zu allen Fragen Stellung zu nehmen, die sich mit der Anwendung der wissenschaftlichen
Erkenntnisse auf und der Abschätzung ihrer Folgen für Gesellschaft und Natur beschäftigen,

3.

die wirtschaftlichen und sozialen Belange der Studierenden wahrzunehmen; hierzu können auch
Maßnahmen gehören, die den Studierenden die preisgünstige Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel ermöglichen,

4.

die geistigen und kulturellen Interessen der Studierenden zu unterstützen,5.

den Studierendensport zu fördern,6.

die überregionalen und internationalen Beziehungen der Studierenden zu pflegen und7.

an Verfahren zur Qualitätssicherung in der Lehre mitzuwirken.8.

(3) Organe der Studierendenschaft sind das Studierendenparlament und der Allgemeine
Studierendenausschuss. Das Studierendenparlament entscheidet über Angelegenheiten der
Studierendenschaft. Es kann im Semester bis zu zwei Vollversammlungen einberufen; in dieser Zeit
finden keine Lehrveranstaltungen statt. Die laufenden Geschäfte werden von dem Allgemeinen
Studierendenausschuss geführt; er vertritt die Studierendenschaft nach außen.

(4) Die Satzung der Studierendenschaft kann deren Gliederung in Fachschaften vorsehen; in diesem Fall
kann das Studierendenparlament mit einer Stimmenmehrheit von zwei Drittel seiner Mitglieder die
Einrichtung oder Auflösung von Fachschaften für die Studierenden eines Fachbereichs, eines oder
mehrerer Studiengänge, Wahlfächer oder Studienabschnitte beschließen. Aufgabe der Fachschaften ist
es, die fachlichen Belange der ihnen angehörenden Studierenden zu vertreten. Die zentralen Organe der
Studierendenschaft können ihnen keine Weisungen erteilen. Die Angelegenheiten der Fachschaften sind
von einem Kollegialorgan (Fachschaftsvertretung) zu entscheiden.

§ 73

Satzung

(1) Die Studierendenschaft regelt ihre innere Ordnung durch eine Satzung, die vom
Studierendenparlament beschlossen wird und der Genehmigung des Präsidiums bedarf.

(2) Die Satzung muss insbesondere Bestimmungen enthalten über

die Zusammensetzung, die Wahl, die Einberufung, die Befugnisse und die Beschlussfassung der
Organe der Studierendenschaft,

1.

die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studierendenschaft und den Verlust der Mitgliedschaft,2.

die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Studierendenschaft, die Zuweisung von
Finanzmitteln an die Fachschaften und die Rechnungslegung.

3.

(3) Die Bestimmungen in Absatz 2 Nr. 1 über die Wahl sowie in Absatz 2 Nr. 3 können auch in
besonderen Satzungen getroffen werden.

(4) Für die Wahlen zum Studierendenparlament und zu den Fachschaftsvertretungen gelten die §§ 15
und 17 entsprechend.

§ 74

Beitrag der Studierenden

(1) Die Studierenden leisten finanzielle Beiträge, die der Studierendenschaft zur Erfüllung ihrer
gesetzlichen Aufgaben zur Verfügung stehen (Studierendenschaftsbeitrag).

(2) Das Studierendenparlament erlässt eine Beitragssatzung, die der Genehmigung des Präsidiums
bedarf. Sie muss insbesondere Bestimmungen enthalten über die Beitragspflicht und die Höhe des
Beitrags nach Absatz 1; Beitragsanteile, die den Studierenden die preisgünstige Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel ermöglichen, sind ebenso gesondert auszuweisen wie Beitragsanteile zur Finanzierung
von Kosten, die aufgrund von Erstattungsleistungen im Einzelfall entstehen können. Es ist ferner
vorzusehen, dass Studierende von der Verpflichtung zur Zahlung der Anteile des
Studierendenschaftsbeitrags, die sich auf die Aufgaben nach § 72 Abs. 2 Nr. 4 beziehen, befreit werden
können, wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls eine unangemessene Belastung darstellen würden.

§ 75

Haushaltswirtschaft, Haftung
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(1) Für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen sind die für das Land Schleswig-Holstein
geltenden Vorschriften, insbesondere die §§ 105 ff. der Landeshaushaltsordnung, entsprechend
anzuwenden. Die Studierendenschaft entscheidet im Rahmen der Rechtsvorschriften über die
zweckmäßige Verwendung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel.

(2) Die Studierendenschaft stellt einen Haushaltsplan auf. Die Haushaltsführung der Studierendenschaft
ist entweder von der Präsidentin oder dem Präsidenten oder einer Wirtschaftsprüfergesellschaft zu
überprüfen.

(3) Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur deren Vermögen.

Achter Abschnitt:

Hochschulen in freier Trägerschaft

§ 76

Staatliche Anerkennung

(1) Einrichtungen des Bildungswesens, die nicht in Trägerschaft des Landes Schleswig-Holstein stehen,
dürfen nur mit staatlicher Anerkennung des Ministeriums als Hochschulen errichtet und betrieben
werden. Die Verwendung der Bezeichnung ,,Hochschule“, ,,Universität“, ,,Kunsthochschule“ oder
,,Fachhochschule“ für eine nicht anerkannte Einrichtung des Bildungswesens allein oder in
Wortverbindungen oder in einer entsprechenden fremdsprachlichen Übersetzung in der Öffentlichkeit ist
unzulässig.

(2) Die Anerkennung nach Absatz 1 kann erteilt werden, wenn gewährleistet ist, dass

die Einrichtung Aufgaben nach § 3 wahrnimmt,1.

die Einrichtung ihre Aufgaben im Rahmen der staatlichen Ordnung nach dem Grundgesetz und
der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein erfüllt,

2.

das Studium an dem Ziel nach § 46 Abs. 1 ausgerichtet ist,3.

eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden Studiengängen im Sinne von § 46 Abs. 3 und § 49
an der Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des Bildungswesens
vorhanden oder in einer zeitnahen Ausbauplanung vorgesehen ist,

4.

das Studium und die Abschlüsse aufgrund der Prüfungsordnungen, des tatsächlichen
Lehrangebots und der Regelstudienzeit im Sinne von § 50 Abs. 2 Satz 1 dem Studium und den
Abschlüssen an den staatlichen Hochschulen gleichwertig sind; ihre Gleichwertigkeit ist durch eine
Akkreditierung der Studiengänge nach § 5 Abs. 2 vor ihrer jeweiligen Einrichtung nachzuweisen,

5.

die Studienbewerberinnen und Studienbewerber die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer
entsprechenden staatlichen Hochschule nach den §§ 38 und 39 erfüllen,

6.

die Lehre an Präsenzhochschulen überwiegend von hauptberuflichen Lehrkräften mit den
Einstellungsvoraussetzungen gemäß § 61 erbracht wird, und im Übrigen alle Lehrenden die
Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, die für entsprechende Tätigkeiten an staatlichen
Hochschulen gefordert werden,

7.

die Angehörigen der Einrichtung an der Gestaltung des Studiums in sinngemäßer Anwendung der
Grundsätze dieses Gesetzes mitwirken,

8.

die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der hauptberuflichen Lehrkräfte gesichert ist und9.

die finanziellen Verhältnisse des Trägers der Einrichtung erwarten lassen, dass die notwendigen
Mittel zum Betrieb der Hochschule dauerhaft bereitgestellt werden.

10.

Die Anerkennung wird zunächst für fünf Jahre erteilt. Ist die Hochschule während dieses Zeitraums vom
Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert worden, kann die nachfolgende Anerkennung für zehn Jahre
erteilt werden; für eine weitere Verlängerung der Anerkennung um jeweils zehn Jahre kann das
Ministerium eine Wiederholung der Akkreditierung verlangen (Reakkreditierung). Wurde die Hochschule
nicht institutionell akkreditiert, kann sich die weitere Anerkennung einmalig nur auf höchstens fünf Jahre
erstrecken. In Studiengängen, deren Akkreditierung nach Satz 1 Nr. 5 abgelaufen ist, dürfen neue
Studierende erst wieder aufgenommen werden, wenn die Studiengänge reakkreditiert oder im Rahmen
einer externen Begutachtung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 evaluiert worden sind.

(3) Im Anerkennungsbescheid sind die Studiengänge einschließlich der Hochschulgrade, auf die sich die
Anerkennung erstreckt, und die Bezeichnung der Hochschule festzulegen. Die Anerkennung kann bei
Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 auf weitere Studiengänge erstreckt werden;
geltende Anerkennungszeiträume nach Absatz 2 Satz 2 und 3 bleiben unberührt. Eine Anerkennung kann
mit Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 2 Satz 1 dienen und
die Auflagen und Empfehlungen vorausgegangener Akkreditierungen oder Begutachtungen nach Absatz 2
Satz 1 Nr. 5 sowie Satz 3 und 5 zum Inhalt haben.

(4) Für kirchliche Einrichtungen und für Einrichtungen, die eine Ausbildung für den öffentlichen Dienst
vermitteln und von juristischen Personen des öffentlichen Rechts getragen werden, können Ausnahmen
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Studiums nach § 49 Abs. 4 Satz 3 das Weiterbestehen der Immatrikulation erfordert. Mit der Exmatrikulierung endet 

die Mitgliedschaft des Studierenden in der Hochschule. 

(2) Ein Studierender ist zu exmatrikulieren, wenn er 

1. dies beantragt, 

2. sich nicht ordnungsgemäß zurückgemeldet hat, ohne beurlaubt zu sein, 

3. aufgrund eines rechtswidrigen Zulassungsbescheids immatrikuliert worden ist und die Rücknahme des 

Zulassungsbescheids unanfechtbar geworden oder sofort vollziehbar ist, 

4. bei der Rückmeldung den Nachweis über die bezahlten Beiträge für das Studentenwerk oder die Studierendenschaft 

nicht erbringt, 

5. bei der Rückmeldung die Zahlung fälliger Gebühren nicht nachweist, 

6. bei der Rückmeldung die Erfüllung der Verpflichtung nach dem Sozialgesetzbuch gegenüber der zuständigen 

Krankenkasse nicht nachweist, 

7. aufgrund einer Ordnungsmaßnahme nach § 67 die Hochschule verlassen hat, 

8. sein Studium aus Gründen, die er zu vertreten hat, nicht aufnimmt oder 

9. eine nach der Prüfungsordnung erforderliche Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden hat 

oder aus Gründen, die er zu vertreten hat, die Voraussetzungen für die Meldung zu einer dieser Prüfungen nach der 

jeweiligen Prüfungsordnung endgültig nicht mehr erbringen kann. 

(3) Ein Studierender kann exmatrikuliert werden, wenn 

1. nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt werden, die zu deren Versagung nach der Immatrikulationsordnung 

hätten führen können oder 

2. er den Nachweis einer vorgeschriebenen Pflichtuntersuchung nicht erbringt. 

Dritter Abschnitt 

Gasthörer und Frühstudierende 

§ 70 

Gasthörer 

Wer eine hinreichende Bildung oder künstlerische Eignung nachweist, kann zur Teilnahme an einzelnen 

Lehrveranstaltungen zugelassen werden (Gasthörerstudium), sofern ausreichende Kapazität vorhanden ist.  

§ 71 

Frühstudierende 

Schüler, die nach einem einvernehmlichen Urteil von Schule und Hochschule besondere Begabungen aufweisen, 

können außerhalb der Immatrikulationsordnung als Frühstudierende eingeschrieben werden. Sie erhalten damit das 

Recht, an Lehrveranstaltungen teilzunehmen, Studien- und Prüfungsleistungen sowie entsprechende Leistungspunkte zu 

erwerben und einzelne Lehrveranstaltungen oder Studienmodule zu absolvieren. Ihre erworbenen Studien- und 

Prüfungsleistungen sind in einem späteren Studium auf Antrag anzuerkennen. 

Vierter Abschnitt 

Studierendenschaft

§ 72 

Rechtsstellung der Studierendenschaft, Aufsicht 

(1) Die immatrikulierten Studierenden einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Die Studierendenschaft ist eine 

rechtsfähige Teilkörperschaft der Hochschule. 

(2) Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen selbst. Die 

Studierendenschaft untersteht der Rechtsaufsicht des Leiters der Hochschule. § 17 gilt entsprechend. Satzung, 
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Beitragsordnung und Finanzordnung bedürfen der Genehmigung des Leiters der Hochschule; für die Bekanntmachung 

gilt § 3 Abs. 2 Satz 1 entsprechend. 

§ 73 

Aufgaben der Studierendenschaft 

(1) Die Studierendenschaft hat folgende Aufgaben: 

1. Vertretung der Gesamtheit der Studierenden der Hochschule im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse, 

2. Wahrnehmung hochschulpolitischer Belange der Studierenden, 

3. Wahrnehmung der fachlichen, sozialen und kulturellen Belange der Studierenden, 

4. Förderung der politischen Bildung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der Studierenden, 

5. Förderung des freiwilligen Studierendensports, soweit nicht die Hochschule dafür zuständig ist, 

6. Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbeziehungen. 

(2) Die Studierendenschaft regelt ihre innere Ordnung durch eine Satzung, die insbesondere Festlegungen trifft über 

1. die Wahl, die Zusammensetzung, die Befugnisse und die Beschlussfassung der Organe der Studierendenschaft, 

2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Studierendenschaft und den Verlust der Mitgliedschaft in den Organen, 

3. die Bekanntgabe der Beschlüsse, 

4. die Zuständigkeit und das Verfahren bei Streitigkeiten über die Anwendung der Satzung, 

5. die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans und die Rechnungslegung, die Rechnungsprüfung sowie den 

Jahresabschluss; diese Bestimmungen können auch in einer gesonderten Satzung (Finanzordnung) getroffen werden.  

Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt § 22, für die Mitwirkung in diesen Organen § 21 Abs. 4 

entsprechend. 

(3) Die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft sollen gleichzeitig mit den Wahlen zu den zentralen 

Kollegialorganen der Hochschule stattfinden. 

§ 74 

Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft 

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt die Studierendenschaft von den Studierenden Beiträge nach Maßgabe einer 

Beitragsordnung. Für die Wirtschaftsführung der Studierendenschaft ist jährlich ein Haushaltsplan aufzustellen, der die 

zur Erfüllung der Aufgaben der Studierendenschaft erforderlichen Ausgaben und Einnahmen sowie die Entwicklung 

des Vermögens der Studierendenschaft enthalten muss. Die Studierendenschaft ernennt einen Verantwortlichen für die 

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans und die Erstellung des Jahresabschlusses (Haushaltsverantwortlicher). 

Näheres regelt die Satzung nach § 73 Abs. 2 Satz 1 oder die Finanzordnung nach § 73 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5, insbesondere 

die Bestimmung des Organs, welches den Haushaltsverantwortlichen benennt und über dessen Entlastung entscheidet. 

(2) Zur Gewährleistung einer weitgehend einheitlichen Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaften 

kann das Ministerium im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 

Grundsätze für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaften festlegen. Die Haushalts- und 

Wirtschaftsführung der Studierendenschaft wird vom Rechnungshof geprüft. 

(3) Die Studierendenschaft wird von der Hochschule unterstützt; diese übernimmt insbesondere den Einzug der 

Beiträge und stellt im Rahmen des Möglichen Räume zur unentgeltlichen Nutzung zu Verfügung. 

(4) Die Studierendenschaft kann eigenes Vermögen haben. Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haftet nur 

dieses Vermögen. § 14 Abs. 2 gilt entsprechend; Näheres ist in der Satzung nach § 73 Abs. 2 Satz 1 oder der 

Finanzordnung nach § 73 Abs. 2 Satz 1 Nr. 5 zu regeln. Verstößt ein Mitglied eines Studierendenschaftsorgans bei 

seiner Amtsführung vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen Bestimmungen dieses Gesetzes, anderer Gesetze, aufgrund 

von Gesetzen erlassene Rechtsverordnungen oder eine Satzung der Studierendenschaft und entsteht der 

Studierendenschaft dadurch ein Schaden, so gelten für den Schadensersatz die allgemeinen Bestimmungen. 

§ 75 

Konferenz Thüringer Studierendenschaften 

Die aus Studierendenschaften der Hochschulen gebildete Konferenz Thüringer Studierendenschaften vertritt die 

Belange der Studierenden gegenüber dem Ministerium und erhält Gelegenheit zur Stellungnahme zu Regelungen, die 

die Studierenden betreffen. Näheres zu ihren Aufgaben, ihrer Zusammensetzung sowie ihrer Vertretung nach außen 

kann sie durch ein Regelwerk festlegen, welches der Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der zentralen 

Organe der Studierendenschaften bedarf. 
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